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Sehr geehrte Versicherungsnehmerin, 
sehr geehrter Versicherungsnehmer,

nachfolgend erhalten Sie alle notwendigen Informationen 
und Vertragsunterlagen zu dem von Ihnen gewünschten 
Versicherungsschutz. 

Die Basis unseres gegenseitigen Vertrages bilden die Ver-
sicherungsbedingungen sowie die gesetzlichen Bestim-
mungen. Der konkret zwischen Ihnen und uns vereinbarte 
Versicherungsschutz ergibt sich aus dem Antrag, dem Ver-
sicherungsschein und seinen Nachträgen. 

Zugunsten der Übersichtlichkeit der Versicherungsbedin-
gungen verzichten wir auf die Nennung verschiedener 

Geschlechtsformen. Soweit wir in den Versicherungsunterla-
gen die männliche Form der Bezeichnung (z. B. Versicherungs-
nehmer, Ehegatte) verwenden, sind dabei auch immer die 
anderen Geschlechtsformen gemeint. Somit sind personen-
bezogene Formulierungen geschlechtsneutral zu verstehen.
 
Bei allen Fragen zum Produkt steht Ihnen auch Ihr Vermittler 
gerne zur Verfügung.

Ihre
ConceptIF PRO & BIZ Underwriting GmbH
(Assekuradeur)

Vertragsinformationen 
und Versicherungsbedingungen

für Ihre -Versicherung der ConceptIF PRO & BIZ Underwriting GmbH
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Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung. Die vollständigen 
Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit Sie 
umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 

Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 

Wir bieten Ihnen eine Rechtsschutzversicherung für den Privatbereich an. 

Was ist versichert? 

P Die Rechtsschutzversicherung versichert die Wahr-
nehmung Ihrer rechtlichen Interessen inklusive der 
Übernahme der dabei entstehenden Kosten. 

P Der Versicherungsschutz erstreckt sich über die im 
Versicherungsschein genannten Rechtsgebiete. Fol-
gende Risiken können versichert werden: 
P Schadenersatz-Rechtsschutz 
P Arbeits-Rechtsschutz 
P Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz 
P Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht 
P Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten 
P Sozialgerichts-Rechtsschutz 
P Verwaltungs-Rechtsschutz 
P Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz 
P Straf-Rechtsschutz 
P Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten 
P Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz 
P Beratungs-Rechtsschutz 
P Rechtsschutz im Betreuungsverfahren 
P Familien- und Erb-Rechtsschutz  

P Im Rahmen der vereinbarten Versicherungssummen 
werden dabei im Wesentlichen folgende Kosten über-
nommen: 
P Das gesetzlich vorgeschriebene Honorar Ihres 

Rechtsanwaltes, 
P Gerichtsgebühren, 
P Im Zivilprozess die Kosten der Gegenseite, soweit 

Sie zu deren Zahlung verpflichtet sind. . 

Was ist nicht versichert? 

O Wir haben eine Wartezeit vereinbart: Versicherungs-
schutz  erhalten  Sie  nur  für  Streitigkeiten,  deren 
erste  Ursache  nach  Ablauf  der  Wartezeit eingetre-
ten ist. 

O Eine Streitigkeit hat mehrere Ursachen. Versiche-
rungsschutz  haben  Sie  nur,  wenn  die  erste  Ursa-
che  nach Versicherungsbeginn liegt. 

O Wir haben eine Selbstbeteiligung vereinbart: In Höhe 
der vereinbarten Selbstbeteiligung müssen Sie die 
Kosten eines jeden Versicherungsfalls selbst tragen. 

Gibt es Deckungseinschränkungen? 

! Die Leistungen sind pro Versicherungsfall auf die ver-
einbarte Versicherungssumme bzw. den vereinbarten
Höchstbetrag begrenzt. .

! Darüber hinaus übernehmen wir keine Kosten für bei-
spielsweise
! Streitigkeiten um Kauf, Verkauf oder Finanzierung

eines Grundstücks, das bebaut werden soll,
! Fahrerflucht oder Fahren ohne Fahrerlaubnis im

Verkehrsbereich.
! Streitigkeiten um Erwerb, Veräußerung, Verwal-

tung und Finanzierung von Kapitalanlagen.

Wo bin ich versichert? 
P Die Rechtsschutzversicherung gilt in Europa, den Anliegerstaaten des Mittelmeeres, auf den Kanarischen Inseln und Madeira. 

Außerhalb dieses Gebietes ist der Versicherungsschutz zeitlich begrenzt. 



Welche Verpflichtungen habe ich? 
- Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie die im Antragsformular enthaltenen Fragen unbedingt

wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. Ihre Nichtbe-
achtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versi-
cherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen.

- Teilen Sie uns mit, ob und in welcher Form sich das versicherte Risiko verändert hat.. So kann der Versicherungsschutz
den zwischenzeitlichen Veränderungen angepasst werden. Eine Aufforderung dazu kann auch durch einen Hinweis auf
der Beitragsrechnung erfolgen.

- Vor allem muss uns jeder Versicherungsfall unverzüglich angezeigt werden. An der Feststellung des Versicherungsfalls
und seiner Folgen ist mitzuwirken (z.B. Erteilung von Auskünften mit Überlassung von Originalbelegen).

- Die Versicherungsbeiträge müssen Sie rechtzeitig und vollständig bezahlen.

Wann und wie zahle ich? 
Den ersten Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. Wann Sie die weite-
ren Beiträge zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt. Je nach Vereinbarung kann das monatlich, vierteljährlich, 
halbjährlich oder jährlich sein. Sie können uns die Beiträge überweisen oder uns ermächtigen, die Beiträge von Ihrem Konto 
einzuziehen. 

Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz?  
Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Beitrags recht-
zeitig und vollständig erfolgt. 
Hat der Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr (Ver-
längerungsjahr), außer Sie oder wir kündigen den Vertag. 

Wie kann ich den Vertrag kündigen? 
Sie können den Vertrag ebenso wie wir zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jedes Verlän-
gerungsjahres kündigen (das muss spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit geschehen). 
Ebenfalls können Sie und wir nach dem Eintritt eines ersatzpflichtigen Schadenfalles den Versicherungsvertrag kündigen. 
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  Kundeninformation

Stand: 01.01.2024

Nachfolgend wollen wir Ihnen wesentliche Informationen zum Vertragsverhältnis geben, die für alle bei uns 
abgeschlossenen Verträge von Bedeutung sind. Da es sich um einen Überblick handelt, sind die Regelungen 
nicht abschließend. Bitte beachten Sie daher auch die benannten Verweise.    

Identität und ladungsfähige Anschrift des Versicherers
Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft
Königinstraße 28, 80802 München
Handelsregister: Registergericht München HRB 75727
Rechtsform: Aktiengesellschaft
Sitz: München
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Klaus-Peter Röhler
Vorstand: Frank Sommerfeld (Vorsitzender)
Dr. Lucie Bakker, Laura Gersch, Dr. Jan Malmendier, Dr. Dirk 
Steingröver, Dr. Rolf Wiswesser, Ulrike Zeiler

Vertreten durch 
ConceptIF PRO & BIZ Underwriting GmbH, in Vollmacht für den 
Versicherer (nachfolgende Abkürzung „ConceptIF PRO & BIZ“)
Barmbeker Str. 6a, 22303 Hamburg, 
Geschäftsführer: Andreas Hackbarth, Wolfgang Pranghe, 
Andreas Szwalkiewicz
Handelsregister Hamburg: HR B 130095
Tel.: 040 - 69 63 55 - 440, Fax: - 109, pro@conceptif.de 

Hauptgeschäftstätigkeit
Die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers besteht im 
Abschluss und in der Verwaltung von Versicherungen.

Aufsichtsbehörde
Zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht (BAFin) - Sektor Versicherungs-
aufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

Merkmale der Versicherungsleistung
Für Ihren Vertrag gelten das Informationsblatt zu Versiche-
rungsprodukten, die Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen, Besonderen Bedingungen und weiteren Vereinbarun-
gen/Klauseln sowie ggf. die Satzung und das Merkblatt zur 
Datenverarbeitung. Prüfen Sie, ob Sie diese Unterlagen 
vollständig erhalten haben und ob Sie rechtzeitig von die-
sen Kenntnis nehmen konnten. Die Versicherungsleistung 
ergibt sich aus dem Versicherungsschein und den weiteren 
Vertragsbestimmungen.

Gesamtpreis der Versicherung
Den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steu-
ern und sonstigen Preisbestandteile entnehmen Sie bitte 
dem Informationsblatt zu Versicherungsprodukten und 
unserem Antrag sowie später dem Versicherungsschein.

Zusätzlich anfallende Kosten
Gebühren und Kosten für die Aufnahme des Antrages werden 

nicht erhoben. Erhoben werden lediglich Kosten für Mahnungen 
sowie für Kosten bei Nichteinlösung im Lastschriftverfahren.

Prämie
Der im Versicherungsschein ausgewiesene erste Beitrag ist 
unverzüglich nach Ablauf der Widerrufsfrist zu zahlen. Bei 
Lastschrifteinzug ziehen wir den Betrag erst nach dieser 
Frist ein. Bitte denken Sie an die rechtzeitige Beitragszah-
lung, weil der Versicherer im Falle eines Zahlungsverzuges 
nach § 37 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) zum Rücktritt 
berechtigt und im Versicherungsfall leistungsfrei sein kann. 
Wegen der weiteren Einzelheiten zur Prämienzahlung lesen 
Sie bitte die Regelung im Gesetz und in den Vertragsbedin-
gungen. Die Lastschriftermächtigung wird mit Antragsun-
terzeichnung erklärt, wenn dort die Kontodaten vollständig 
eingetragen sind. Abweichende Erklärungen sind in einer 
gesonderten Lastschriftermächtigung vorzunehmen.

Gültigkeitsdauer von Angeboten
Soweit im Angebot oder den Vertragsbestimmungen nichts 
Abweichendes geregelt ist, halten wir uns für höchstens 
einen Monat an ein Angebot gebunden.

Risikohinweise für Finanzdienstleistungen
Bitte beachten Sie bei Produkten mit Finanzdienstleistun-
gen, dass diese wegen der speziellen Risikogestaltung 
marktüblichen Schwankungen unterliegen, auf die der Ver-
sicherer keinen Einfluss hat. In der Vergangenheit erwirt-
schaftete Beträge sind daher kein Indikator für künftige 
Erträge. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Informa-
tionsblatt zu Versicherungsprodukten.

Zustandekommen des Vertrages
Der Versicherungsvertrag kommt durch Übersendung 
eines Versicherungsscheines mit dem Inhalt des Versiche-
rungsscheines nach schriftlicher Antragstellung (Antrags-
modell) zustande. Die Vertragsinformationen nach § 7 VVG 
müssen jeweils rechtzeitig vor Vertragserklärung vorliegen, 
falls darauf nicht ausdrücklich verzichtet wurde.
Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlösung des 
Versicherungsscheins (rechtzeitiger Zahlung des ersten Bei-
trags nach Ziff. 9), jedoch nicht vor dem darin benannten 
Vertragsbeginn. Wird der erste Beitrag erst nach diesem 
Zeitpunkt eingefordert, dann aber unverzüglich gezahlt, 
so beginnt der Versicherungsschutz zu dem benannten 
Vertragsbeginn. Sollte aufgrund einer Gesetzesänderung 
oder Änderung der Rechtsprechung eine Anpassung der 
Vertragsbedingungen erforderlich werden, wird diese wirk-
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sam, wenn Sie den Vertrag nach Zugang des begründeten 
Änderungsvorschlages des Versicherers durch Prämienfort-
zahlung oder durch die widerspruchslose Hinnahme der 
Belastung Ihres Kontos durch Lastschrift auf Grund einer 
Einzugsermächtigung einverständlich fortsetzen. Vorausset-
zung ist, dass die Änderung für Sie zumutbar ist, Sie auf die 
Rechtswirkung ausdrücklich vorher hingewiesen und Ihnen 
das Recht zum Widerspruch eingeräumt wurden.

WIDERRUFSBELEHRUNG

Widerrufsrecht:
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Ta-
gen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, 
Fax, E-Mail) widerrufen. Diese Frist beginnt, nachdem Sie 
den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen 
einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen, die weiteren Informationen gemäß § 7 Abs. 1 und 
2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit 
den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung 
und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an 
die ConceptIF PRO & BIZ.

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versi-
cherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die 
Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der 
Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Ver-
sicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist 
beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum 
Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall 
einbehalten; dabei handelt es sich um einen Betrag 
in Höhe von 1/360 der Jahresprämie multipliziert mit 
der Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz 
bestanden hat. Die Erstattung zurückzuzahlender Bei-
träge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zu-
gang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz 
nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksa-
me Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen 
zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zin-
sen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren 
ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von 
uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht 
ausgeübt haben.
Ende der Widerrufsbelehrung

Laufzeit
Die Laufzeit des Vertrages ergibt sich aus dem Informations-

blatt zu Versicherungsprodukten, dem Antrag bzw. dem Ver-
sicherungsschein.

Vertragsbeendigung
Der Vertrag ist zunächst für die dokumentierte Zeit abge-
schlossen. Das Versicherungsverhältnis verlängert sich still-
schweigend von Jahr zu Jahr, wenn nicht drei Monate vor 
dem jeweiligen Ablauf der anderen Partei eine Kündigung in 
Textform zugegangen ist. Bei einer Vertragsdauer von mehr 
als drei Jahren kann zum Ende des dritten oder jedes darauf 
folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Mo-
naten gekündigt werden. Abweichende Regelungen können 
sich aus den Vertragsbedingungen zu den einzelnen Pro-
dukten ergeben (siehe Informationsblatt zu Versicherungs-
produkten).

Anwendbares Recht, zuständiges Gericht
Auf die vorvertragliche Beziehung und den Vertrag findet 
deutsches Recht Anwendung. Für Rechtsstreitigkeiten im 
Zusammenhang mit dem Versicherungsvertrag sind örtlich 
sowohl die Gerichte in Hamburg zuständig. Für Klagen des 
Versicherers gegen den Versicherungsnehmer richtet sich 
die Zuständigkeit der Gerichte nach dem Wohnort bzw. dem 
Aufenthaltsort, bei juristischen Personen nach dem Ort der 
Niederlassung. Gemäß § 215 Abs. 3 VVG kann eine abwei-
chende Vereinbarung getroffen werden.

Vertragssprache
Für den Vertrag einschließlich Vorabinformationen und für 
die Kommunikation während der Laufzeit des Vertrages 
kommt ausschließlich die deutsche Sprache zur Anwendung.

Beschwerdeverfahren
Der Versicherer ist Mitglied im Verein Versicherungsom-
budsmann e.V. 
An den Versicherungsombudsmann können Sie Beschwer-
den richten. Dieses Verfahren ist für Sie kostenfrei.
Versicherungsombudsmann e. V.
Postfach 080632, 10006 Berlin
Tel. aus dem Inland: 0800 3696000 (kostenfrei)
Fax aus dem Inland: 0800 3699000 (kostenfrei)
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Beschwerden bei der Aufsichtsbehörde
Beschwerden können Sie zudem an die Aufsichtsbehörde 
richten.
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn.

Anzeige- und Mitteilungspflichten
Beantworten Sie die Fragen in den Antrags- und den weite-
ren Vertrags- und Schadenformularen vollständig und richtig.
Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungsver-
mittler machen möchten, sind unverzüglich gegenüber der 
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ConceptIF PRO & BIZ schriftlich nachzuholen.
Der Versicherungsschutz ist gefährdet, wenn Sie unrichtige 
oder unvollständige Angaben machen.
Die Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht sowie 
weiterer Obliegenheiten kann den Versicherer berechtigen 
vom Vertrag zurückzutreten, ihn zu kündigen oder anzupas-
sen, was unter Umständen zur Leistungsfreiheit des Versi-
cherers führen kann.
Beachten Sie dazu die Regelungen in den Allgemeinen und 
Besonderen Versicherungsbedingungen. 

Einwilligungsklausel nach der DSGVO und dem 
Bundesdatenschutzgesetz
Ich willige ein, dass die ConceptIF PRO & BIZ Underwri-
ting GmbH, die ConceptIF Group AG und die ConceptIF 
GmbH (im folgenden „ConceptIF“) im erforderlichen Um-
fang Daten, die sich aus den Antragsunterlagen oder der 
Vertragsdurchführung (Beiträge, Versicherungsfälle, Ri-
siko-/Vertragsänderungen) ergeben, an den Versicherer 
als risikotragenden Versicherer und Rückversicherer zur 
Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung der Rück-
versicherung sowie zur Beurteilung des Risikos und der 
Ansprüche an andere Versicherer bzw. an den Gesamt-
verband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. zur 
Weitergabe dieser Daten an andere Versicherer über-
mittelt. Diese Einwilligung gilt auch unabhängig vom Zu-
standekommen des Vertrages sowie für entsprechende 
Prüfungen bei anderen beantragten Versicherungsver-
trägen und bei künftigen Anträgen. Es besteht grund-
sätzlich Einverständnis, dass die Kommunikation auch 
über die bekannt gegebenen E-Mail-Adressen in Text-
form erfolgt, soweit nicht für einzelne Vorgänge die 
Schriftform vorgeschrieben oder vereinbart ist. Anhän-
ge sind in den üblichen Formaten (z.B. Word, PDF, JPEG, 
Text) beizufügen. Eine Veränderung der mitgeteilten 
Email- oder Webadressen, wird unverzüglich bekannt 
gegeben, ebenso werden Störungen der Kommunika-
tion jeweils mitgeteilt. 
Ich willige ferner ein, dass der Versicherer und ConceptIF 
meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungs-
daten in Datensammlungen führen und, sofern ein Ver-
mittler beteiligt ist, an diesen weitergibt, soweit dies der 
ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungs-
angelegenheiten dient. Gesundheitsdaten dürfen nur an 
Personen- und Rückversicherer übermittelt werden. An 
Vermittler dürfen Gesundheitsdaten nur weitergegeben 
werden, soweit es zur Vertragsgestaltung erforderlich ist.
Ich willige jederzeit widerruflich ein, dass der Versicherer 
und ConceptIF bzw. deren Vermittler die allgemeinen 
Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten für die Beratung 
und Betreuung nutzen dürfen.

Einwilligungsklausel zur Bonitätsabfrage
Ich willige ein, dass der Versicherer und ConceptIF zum 

Zwecke des Vertragsabschlusses und bei Bedarf im Ver-
lauf der aktiven Geschäftsbeziehungen zu Zwecken der 
Vertragsverwaltung und -abwicklung Informationen zu 
meinem Zahlungsverhalten und Bonitätsinformationen 
auf Basis mathematischer-statistischer Verfahren unter 
Verwendung von Anschriftendaten von verschiedenen An-
bietern für Bonitätsauskünfte bezieht und nutzt. 
Ergänzend beziehen der Versicherer und ConceptIF Daten 
zum bisherigen Zahlungsverhalten z.B. über die mexxon 
GmbH, Kaiser-Friedrich-Promenade 77, 61348 Bad Homburg 
und übermitteln zu diesem Zweck Ihre persönlichen Daten. 
Die mexxon GmbH erhebt Daten zum bisherigen Zah-
lungsverhalten nicht selbst, sondern bezieht diese wiede-
rum von Auskunfteien. So stellen zu diesem Zwecke die 
Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG (Post-
fach 500 166, 22701 Hamburg), die SCHUFA Holding AG 
(Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden), die infoscore Con-
sumer Data GmbH (Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden), 
die Creditreform Boniversum GmbH (Hellersbergstraße 11, 
41460 Neuss) die in ihrer Datenbank zu meiner Person 
gespeicherten Adress- und Bonitätsdaten der mexxon 
GmbH zur Verfügung, sofern der Versicherer und Con-
ceptIF ihr berechtigtes Interesse glaubhaft dargelegt ha-
ben. Zum Zweck der Entscheidung über die Begründung, 
Durchführung oder Beendigung eines Vertragsverhält-
nisses erheben oder verwenden die Auskunfteien Wahr-
scheinlichkeitswerte, in deren Berechnung unter anderem 
Anschriftendaten einfließen, und stellen diese der mexxon 
GmbH zur Verwendung für den vorstehend dargestellten 
Zweck zur Verfügung. Die übermittelten Daten werden 
vom Versicherer und ConceptIF nur für den Zweck genutzt 
und verarbeitet, zu dessen Erfüllung sie übermittelt wur-
den. Eine Nutzung oder Verarbeitung für andere Zwecke 
ist nur unter den Voraussetzungen des BDSG § 28 zuläs-
sig. Alle Daten unterliegen dem strengen Datenschutz.
Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden. Außerdem besteht ein Auskunftsrecht 
beim Versicherer und ConceptIF zu den gespeicherten Da-
ten, deren Herkunft, Empfänger und Zweck der Speicherung.
Diese Einwilligung gilt unabhängig vom Zustandekommen 
des Vertrages sowie für entsprechende Prüfungen bei ander-
weitig beantragten Versicherungsverträgen und bei künftigen 
Anträgen.

Originalunterlagen:
Der Versicherer und ConceptIF PRO & BIZ archivieren die 
eingereichten Unterlagen elektronisch und können deshalb 
die Originalbelege 12 Wochen nach Einsendung unter Be-
achtung der datenschutz-rechtlichen Bestimmungen ver-
nichten.
Zur Vorlage beim Finanzamt kann eine Bestätigung erteilt 
werden, die die Übereinstimmung des gespeicherten Doku-
mentes mit dem vorgelegten Original erklärt.



  Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Rechtsschutzversicherung 

(ARB CIF4ALL 2021)
Stand: Juni 2021
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  1. Inhalt der Versicherung

§ 1 Aufgaben der Rechtsschutzversicherung
Der Versicherer erbringt die für die Wahrnehmung der 
rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers oder 
des Versicherten erforderlichen Leistungen im vereinbar-
ten Umfang (Rechtsschutz).

§ 2 Leistungsarten
Der Umfang des Versicherungsschutzes kann in den For-
men des § 21 bis § 29 vereinbart werden. Je nach Verein-
barung umfasst der Versicherungsschutz

a) Schadenersatz-Rechtsschutz
für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, 
soweit diese nicht auch auf einer Vertragsverletzung oder 
einer Verletzung eines dinglichen Rechtes an Grundstü-
cken, Gebäuden oder Gebäudeteilen beruhen;

b) Arbeits-Rechtsschutz
aa) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus 
Arbeitsverhältnissen sowie aus öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnissen hinsichtlich dienst- und versor-
gungsrechtlicher Ansprüche, einschließlich solcher aus 
arbeitnehmerähnlichen Verhältnissen, soweit die Zu-
ständigkeit von Arbeits- oder Verwaltungsgerichten ge-
geben ist;
bb) im privaten Bereich für die gerichtliche Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen aus arbeitnehmerähnlichen Verhält-
nissen vor anderen Gerichten sowie für die gerichtliche 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Anstellungsver-
hältnissen gesetzlicher Vertreter juristischer Personen, wo-
bei die Kosten aus einem Streitwert von bis zu 50.000 Euro 
übernommen werden.
cc) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen beim Ab-
schluss einer Aufhebungsvereinbarung, mit der ein Beschäf-
tigungsverhältnis gemäß aa) und sich daraus ergebende 
Ansprüche erledigt sind, bis zu einer Versicherungssumme 
von 1.000 Euro;

c) Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Miet- und 
Pachtverhältnissen, sonstigen Nutzungsverhältnissen und 
dinglichen Rechten, die Grundstücke, Gebäude oder Ge-
bäudeteile zum Gegenstand haben;

d) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus privat-
rechtlichen Schuldverhältnissen und dinglichen Rechten 
(auch über Internet geschlossene Verträge), soweit der Ver-
sicherungsschutz nicht in den Leistungsarten a), b) oder c) 
enthalten ist;

e) Steuer- Rechtsschutz vor Gerichten
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in steuer- und 

abgaberechtlichen Angelegenheiten vor deutschen Finanz- 
und Verwaltungsgerichten;

f) Sozialgerichts-Rechtsschutz
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor deutschen 
Sozialgerichten und für das vorgeschaltete Widerspruchs-
verfahren im privaten Bereich;

g) Verwaltungs-Rechtsschutz
aa) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in ver-
kehrsrechtlichen Angelegenheiten vor Verwaltungsbehör-
den und vor Verwaltungsgerichten;
bb) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in nicht-
verkehrsrechtlichen Angelegenheiten vor deutschen Ver-
waltungsgerichten (erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz);

h) Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz
für die Verteidigung in Disziplinar- und Standesrechtsver-
fahren;

i) Straf-Rechtsschutz
für die Verteidigung wegen des Vorwurfes
aa) eines verkehrsrechtlichen Vergehens. Wird rechtskräftig 
festgestellt, dass der Versicherungsnehmer das Vergehen 
vorsätzlich begangen hat, ist er verpflichtet, dem Versiche-
rer die Kosten zu erstatten, die dieser für die Verteidigung 
wegen des Vorwurfes eines vorsätzlichen Verhaltens getra-
gen hat;
bb) eines sonstigen Vergehens, dessen vorsätzliche wie 
auch fahrlässige Begehung strafbar ist, solange dem Ver-
sicherungsnehmer ein fahrlässiges Verhalten vorgeworfen 
wird. Wird dem Versicherungsnehmer dagegen vorgewor-
fen, ein solches Vergehen vorsätzlich begangen zu haben, 
besteht rückwirkend Versicherungsschutz, wenn nicht 
rechtskräftig festgestellt wird, dass er vorsätzlich gehandelt 
hat.
Es besteht also bei dem Vorwurf eines Verbrechens kein 
Versicherungsschutz; ebenso wenig bei dem Vorwurf eines 
Vergehens, das nur vorsätzlich begangen werden kann (z.B. 
Beleidigung, Diebstahl, Betrug). Dabei kommt es weder auf 
die Berechtigung des Vorwurfes noch auf den Ausgang des 
Strafverfahrens an;

j) Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten
aa) für den Anschluss des Versicherten an eine vor einem 
deutschen Strafgericht erhobene öffentliche Klage als Ne-
benkläger, wenn die versicherte Person durch eine rechts-
widrige und vorsätzlich begangene Tat nach den in § 395 
Abs. 1 Ziff. 1 a) (Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestim-
mung), 1 c) (Straftaten gegen die körperliche Unversehrt-
heit), 1 d) (Straftaten gegen die persönliche Freiheit) sowie 
2 (Straftaten gegen das Leben) der Strafprozessordnung 
näher aufgeführten Strafbestimmungen verletzt oder be-
troffen ist;
bb) für die Tätigkeit eines Rechtsanwaltes nach deutschem 
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Strafprozessrecht als Verletzten- oder Zeugenbeistand für 
die versicherte Person, wenn diese durch eine der unter aa) 
fallenden Taten verletzt ist;
cc) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Ver-
sicherten in nicht vermögensrechtlichen Angelegenheiten 
im Rahmen des so genannten Täter-Opfer-Ausgleiches vor 
einem deutschen Strafgericht im Zusammenhang mit einer 
unter aa) fallenden Tat;
dd) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Versi-
cherten vor deutschen Gerichten und für das vorgeschaltete 
Widerspruchverfahren wegen Ansprüchen nach dem Opfer-
entschädigungsgesetz (OEG) und dem Sozialgesetzbuch 
(SGB), soweit er durch eine unter aa) fallende Tat verletzt 
oder betroffen ist, dadurch dauerhafte Körperschäden er-
litten hat und sofern nicht ohnehin bereits Kostenschutz ge-
mäß § 2 f) besteht.
Ist eine versicherte Person durch eine der o.g. Straftaten ge-
tötet worden, besteht Rechtsschutz für die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen des Ehegatten, der Eltern, Kinder und 
Geschwister des Opfers als Nebenkläger;

k) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz
für die Verteidigung wegen des Vorwurfes einer Ordnungs-
widrigkeit;

l) Beratungs-Rechtsschutz
aa) im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht für 
Rat oder Auskunft durch einen in Deutschland zugelassenen 
Rechtsanwalt in familien-, lebenspartnerschafts- und erb-
rechtlichen Angelegenheiten – auch in ausländischem Recht 
–, wenn diese nicht mit einer anderen gebührenpflichtigen 
Tätigkeit des Rechtsanwalts zusammenhängen;
bb) für die Erstberatung gegenüber dem Sozialamt wegen 
der Verpflichtung zum Unterhalt;
cc) für die Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) durch 
einen vom Versicherer ausgewählten und beauftragten in 
Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt in allen sonstigen 
von dem Versicherungsvertrag umfassten Leistungsarten, 
Eigenschaften und Bereichen;

m) Rechtsschutz in Betreuungsverfahren
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in unmittelba-
rem Zusammenhang mit einer Betreuungsanordnung gegen 
den Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person. 
Die Kosten gemäß § 5 werden bis Euro 1.000,- erstattet;

n) Familien- und Erb-Rechtsschutz, einschließlich 
Unterhalts-Rechtsschutz
aa) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Fami-
lien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht vor deutschen 
Gerichten, oder soweit deutsche Gerichte zuständig wären, 
nicht jedoch, wenn diese in unmittelbarem Zusammen-
hang mit einer Trennung, Scheidung, Aufhebung einer Le-
benspartnerschaft oder damit verbundenen Regelungen 

stehen. Hierunter fällt auch die Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen der versicherten Personen in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit Betreuungsanordnungen nach §§ 1896 ff. 
BGB. Die Versicherungssumme ist auf 1.000 € begrenzt.
bb) für vorsorgliche Verfügungen und vertragliche Vereinba-
rungen des Versicherungsnehmers und des ehelichen oder 
nichtehelichen Lebenspartners (vgl. Definition B. 2.2.1) die in 
Deutschland im Hinblick auf den Todes-, Erkrankungs-, Pfle-
ge-, und/oder Betreuungsfall getroffen werden. Die Versi-
cherungssumme ist auf 250 € begrenzt. Für diese Leistungs-
art besteht Versicherungsschutz jedoch erst 6 Monate nach 
Versicherungsbeginn (Wartezeit).

§ 3 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten 
Rechtsschutz besteht nicht für Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen
(1) in ursächlichem Zusammenhang mit

a) Krieg, feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Un-
ruhen, Streik, Aussperrung oder Erdbeben;

b) Nuklear- und genetischen Schäden, soweit diese 
nicht auf eine medizinische Behandlung zurückzufüh-
ren sind;

c) Bergbauschäden an Grundstücken und Gebäuden;
d) aa) dem Erwerb oder der Veräußerung eines zu

   Bauzwecken bestimmten Grundstückes oder vom 
Versicherungsnehmer oder mitversicherten Per-
sonen nicht selbst zu Wohnzwecken genutzten 
Gebäudes oder Gebäudeteiles,

bb) der Planung oder Errichtung eines Gebäudes oder 
Gebäudeteiles, das sich im Eigentum oder Besitz 
des Versicherungsnehmers befindet oder das die-
ser zu erwerben oder in Besitz zu nehmen beab-
sichtigt,

cc) der genehmigungs- und/oder anzeigepflichtigen 
baulichen Veränderung eines Grundstückes, Ge-
bäudes oder Gebäudeteiles, das sich im Eigentum 
oder Besitz des Versicherungsnehmers befindet 
oder das dieser zu erwerben oder in Besitz zu neh-
men beabsichtigt,

dd) der Finanzierung eines der unter aa) bis cc) ge-
nannten Vorhaben.

(2) Rechtsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung recht-
licher Interessen
a) zur Abwehr von Schadenersatzansprüchen, es sei denn, 

dass diese auf einer Vertragsverletzung beruhen;
b) aus kollektivem Arbeits- oder Dienstrecht;
c) aus dem Recht der Handelsgesellschaften oder aus 

Anstellungsverhältnissen gesetzlicher Vertreter juris-
tischer Personen;

d) in ursächlichem Zusammenhang mit Patent-, Urhe-
ber-, Marken-, Geschmacksmuster-, Gebrauchsmus-
terrechten oder sonstigen Rechten aus geistigem 
Eigentum:

e) aus dem Kartell- oder sonstigem Wettbewerbsrecht
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f) in ursächlichem Zusammenhang mit Spiel- oder Wett-
verträgen, Gewinnzusagen, Termin- oder vergleichba-
ren Spekulationsgeschäften sowie dem Ankauf, der 
Veräußerung, der Verwaltung von Wertpapieren (z.B. 
Aktien, Rentenwerte, Fondsanteile) , Wertrechten, die 
Wertpapieren gleichstehen, Beteiligungen (z.B. an Ka-
pitalanlagemodellen, stille Gesellschaften, Genossen-
schaften) und deren Finanzierung.

g) aus dem Bereich des Familien-, Lebenspartner-
schafts- und Erbrechts, soweit nicht Beratungs-
Rechtsschutz gem. § 2 l) besteht;

h) aus dem Rechtsschutzversicherungsvertrag gegen 
den Versicherer oder das für diesen tätige Schaden-
abwicklungsunternehmen;

i) wegen der steuerlichen Bewertung von Grundstü-
cken, Gebäuden oder Gebäudeteilen, sowie wegen 
Erschließungs- und sonstiger Anliegerabgaben, es sei 
denn, dass es sich um laufend erhobene Gebühren 
für die Grundstücksversorgung handelt;

(3) a) in Verfahren vor Verfassungsgerichten,
b) in Verfahren vor internationalen oder supranationa-

len Gerichtshöfen, soweit es sich nicht um die Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen von Bediensteten 
internationaler oder supranationaler Organisationen 
aus Arbeitsverhältnissen oder öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnissen handelt;

c) in ursächlichem Zusammenhang mit einem Insolvenz-
verfahren, das über das Vermögen des Versicherungs-
nehmers eröffnet wurde oder eröffnet werden soll;

d) in Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- 
sowie im Baugesetzbuch geregelten Angelegenheiten;

e) in Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren 
wegen eines Halt- oder Parkverstoßes;

(4) a) mehrerer Versicherungsnehmer desselben Rechts-
  schutzversicherungsvertrages untereinander, mitver-

sicherter Personen untereinander und mitversicher-
ter Personen gegen den Versicherungsnehmer;

b) sonstiger Lebenspartner (nicht eheliche und nicht ein-
getragene Lebenspartner gleich welchen Geschlechts) 
untereinander in ursächlichem Zusammenhang mit 
der Partnerschaft, auch nach deren Beendigung.

c) aus Ansprüchen oder Verbindlichkeiten, die nach Ein-
tritt des Rechtsschutzfalles auf den Versicherungsneh-
mer übertragen worden oder übergegangen sind;

d) aus vom Versicherungsnehmer in eigenem Namen 
geltend gemachten Ansprüchen anderer Personen 
oder aus einer Haftung für Verbindlichkeiten anderer 
Personen;

(5) soweit in den Fällen des § 2 a) bis h) ein ursächlicher 
Zusammenhang mit einer vom Versicherungsnehmer vor-
sätzlich begangenen Straftat besteht. Stellt sich ein solcher 
Zusammenhang im Nachhinein heraus, ist der Versiche-
rungsnehmer zur Rückzahlung der Leistungen verpflichtet, 
die der Versicherer für ihn erbracht hat.

§ 4 Voraussetzung für den Anspruch auf Rechtsschutz
(1) Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines 
Rechtsschutzfalles

a) im Schadenersatz-Rechtsschutz gemäß § 2 a) von dem 
Schadenereignis an, das dem Anspruch zugrunde liegt 
(Folgeereignistheorie);

b) im Beratungs-Rechtsschutz für Familien-, Lebenspart-
nerschafts und Erbrecht gemäß § 2 l) sowie im Fa-
milien- und Erb-Rechtsschutz gemäß § 2 n) von dem 
Ereignis an, das die Änderung der Rechtslage des Ver-
sicherungsnehmers oder einer mitversicherten Per-
son zur Folge hat;

c) Im Arbeits-Rechtsschutz gemäß § 2 b) gilt als Rechts-
schutzfall auch bereits der in einer individuell ange-
drohten Kündigung des Arbeitsverhältnisses liegende 
Rechtspflichtenverstoß; ferner der Abschluss einer 
Aufhebungsvereinbarung gemäß § 2 b) dd);

d) Im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten gemäß § 2 e), 
im Sozialgerichts-Rechtsschutz gemäß § 2 f) sowie im 
Verwaltungsgerichts-Rechtsschutz gemäß § 2 g) aa) 
und bb) gilt auch das Datum des strittigen Bescheids 
oder Verwaltungsakts als Rechtsschutzfall;

e) Im Sozialgerichts-Rechtschutz gemäß § 2 f) gilt als 
Rechtsschutzfall im Zusammenhang mit Auseinander-
setzungen bezüglich der Scheinselbständigkeit das 
erste Anschreiben der Behörde (gesetzliche Kranken-
versicherung, Rentenanstalt);

f) In der Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) ge-
mäß § 2 l) cc), wenn ein berechtigtes Interesse an an-
waltlichem Rat oder Auskunft besteht, insbesondere 
weil sonst Nachteile gegenüber einem rechtskundigen 
oder anwaltlich beratenen bzw. vertretenen Dritten 
drohen und der Versicherungsvertrag seit mindestens 
drei Jahren schadenfrei verlaufen ist;

g) für vorsorgliche Verfügungen und vertragliche Verein-
barungen gemäß § 2 n) bb), sofern dies im Laufe der 
Vertragslaufzeit nur einmal in Anspruch genommen 
wird, wobei auf den Zeitpunkt der jeweiligen Errich-
tung abzustellen ist;

h) in allen anderen Fällen von dem Zeitpunkt an, in dem 
der Versicherungsnehmer oder ein anderer einen Ver-
stoß gegen Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften 
begangen hat oder begangen haben soll.

  Die Voraussetzungen nach a) bis c) müssen nach Be-
ginn des Versicherungsschutzes gemäß § 7 und vor 
dessen Beendigung eingetreten sein. Für die Leis-
tungsarten nach § 2 b) bis g) besteht Versicherungs-
schutz jedoch erst nach Ablauf von drei Monaten 
nach Versicherungsbeginn (Wartezeit), soweit es sich 
nicht um die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
aufgrund eines Kauf- oder Leasingvertrages über ein 
fabrikneues Kraftfahrzeug handelt.

(2) Erstreckt sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum, 
ist dessen Beginn maßgeblich. Sind für die Wahrnehmung 
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rechtlicher Interessen mehrere Rechtsschutzfälle ursächlich, 
ist der erste entscheidend, wobei jedoch jeder Rechtsschutz-
fall außer Betracht bleibt, der länger als ein Jahr vor Beginn 
des Versicherungsschutzes für den betroffenen Gegenstand 
der Versicherung eingetreten oder, soweit sich der Rechts-
schutzfall über einen Zeitraum erstreckt, beendet ist.
(3)  Es besteht kein Rechtsschutz, wenn

a) eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor 
Beginn des Versicherungsschutzes vorgenommen 
wurde, den Verstoß nach Absatz 1 c) ausgelöst hat;

b) der Anspruch auf Rechtsschutz erstmals später als 
drei Jahre nach Beendigung des Versicherungsschut-
zes für den betroffenen Gegenstand der Versicherung 
geltend gemacht wird.

(4) Im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) besteht 
kein Rechtsschutz, wenn die tatsächlichen oder behaupte-
ten Voraussetzungen für die der Angelegenheit zugrunde 
liegende Steuer- oder Abgabefestsetzung vor dem im Ver-
sicherungsschein bezeichneten Versicherungsbeginn einge-
treten sind oder eingetreten sein sollen.

§ 4 a Versichererwechsel
(1) Sofern im Versicherungsschein nichts anderes verein-
bart ist, besteht in Abweichung von § 4 Abs. 3 und Abs. 4 
Anspruch auf Rechtsschutz, wenn

a) eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor 
Beginn des Versicherungsschutzes vorgenommen 
wurde, in die Vertragslaufzeit eines Vorversicherers 
fällt und der Verstoß gem. § 4 Abs. 1 c) erst während 
der Vertragslaufzeit des Versicherungsvertrages ein-
tritt; allerdings nur dann, wenn bezüglich des betroffe-
nen Risikos lückenloser Versicherungsschutz besteht;

b) der Versicherungsfall in die Vertragslaufzeit eines Vor-
versicherers fällt und der Anspruch auf Rechtsschutz 
später als drei Jahre nach Ende der Vertragslaufzeit 
eines Vorversicherers gegenüber dem Versicherer 
geltend gemacht wird; allerdings nur dann, wenn der 
Versicherungsnehmer die Meldung beim Vorversiche-
rer nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig versäumt hat 
und bezüglich des betroffenen Risikos lückenloser 
Versicherungsschutz besteht;

c) im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) die tat-
sächlichen oder behaupteten Voraussetzungen für die 
der Angelegenheit zu Grunde liegende Steuer- oder 
Abgabefestsetzung während der Laufzeit eines Vor-
versicherers eingetreten sind oder eingetreten sein 
sollen und der Verstoß gem. § 4 Abs. 1 c) erst während 
der Vertragslaufzeit des Versicherungsvertrages ein-
tritt; allerdings nur dann, wenn bezüglich des betroffe-
nen Risikos lückenloser Versicherungsschutz besteht.

(2) Rechtsschutz wird in dem Umfang gewährt, der zum Zeit-
punkt des Eintritts des Rechtsschutzfalles bestanden hat, höchs-
tens jedoch im Umfang des Vertrages des Versicherers.

§ 5 Leistungsumfang
(1) Der Versicherer erbringt und vermittelt Dienstleistungen 
zur Wahrnehmung rechtlicher Interessen und trägt

a) bei Eintritt des Rechtsschutzfalles im Inland die Ver-
gütung eines für den Versicherungsnehmer tätigen 
Rechtsanwaltes bis zur Höhe der gesetzlichen Vergü-
tung eines am Ort des zuständigen Gerichtes ansäs-
sigen Rechtsanwaltes. Der Versicherer trägt in Fällen, 
in denen das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz für die 
Erteilung eines mündlichen oder schriftlichen Rates 
oder einer Auskunft (Beratung), die nicht mit einer an-
deren gebührenpflichtigen Tätigkeit zusammenhängt 
und für die Ausarbeitung eines Gutachtens keine der 
Höhe nach bestimmte Gebühr festsetzt, je Rechts-
schutzfall eine Vergütung bis zu 1.000,-- Euro. Wohnt 
der Versicherungsnehmer mehr als 100 km Luftlinie 
vom zuständigen Gericht entfernt und erfolgt eine 
gerichtliche Wahrnehmung seiner Interessen, trägt 
der Versicherer bei den Leistungsarten gemäß § 2 a) 
bis g) die Kosten in der I. Instanz für einen im Land-
gerichtsbezirk des Versicherungsnehmers ansässigen 
Rechtsanwalt bis zur Höhe der gesetzlichen Vergü-
tung eines Rechtsanwaltes, der lediglich den Verkehr 
mit dem Prozessbevollmächtigten führt; wird auf den 
Korrespondenzanwalt verzichtet, werden zusätzlich 
zu den Kosten des Anwalts Reisekosten bis zur Höhe 
einer Korrespondenzgebühr übernommen; Reisekos-
ten eines im jeweiligen Landgerichtsbezirk ansässigen 
Rechtsanwalts werden dann übernommen, wenn das 
Aufsuchen des Versicherungsnehmers an seinem Auf-
enthaltsort im Inland wegen Erkrankung oder anderer 
Hinderungsgründe geboten war.

b) bei Eintritt eines Rechtsschutzfalles im Ausland die 
Vergütung eines für den Versicherungsnehmer tätigen 
am Ort des zuständigen Gerichts ansässigen auslän-
dischen oder im Inland zugelassenen Rechtsanwaltes. 
Im letzteren Fall trägt der Versicherer die Vergütung 
bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung, die ent-
standen wäre, wenn das Gericht, an dessen Ort der 
Rechtsanwalt ansässig ist, zuständig wäre. § 5 Abs. 1 
a) Satz 2 gilt entsprechend. Wohnt der Versicherungs-
nehmer mehr als 100 km Luftlinie vom zuständigen 
Gericht entfernt und ist ein ausländischer Rechtsan-
walt für den Versicherungsnehmer tätig, trägt der Ver-
sicherer die Kosten in der I. Instanz für einen im Land-
gerichtsbezirk des Versicherungsnehmers ansässigen 
Rechtsanwalt bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung 
eines Rechtsanwaltes, der lediglich den Verkehr mit 
dem ausländischen Rechtsanwalt führt.

  Ist der Rechtsschutzfall durch einen Kraftfahrtunfall im 
europäischen Ausland eingetreten und eine zunächst 
betriebene Regulierung mit dem Schadenregulie-
rungsbeauftragten bzw. der Entschädigungsstelle im 
Inland erfolglos geblieben, so dass eine Rechtsverfol-
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gung im Ausland notwendig wird, trägt der Versicherer 
zusätzlich die Kosten eines inländischen Rechtsanwal-
tes bei der Regulierung mit dem Schadenregulierungs-
beauftragten bzw. der Entschädigungsstelle im Inland 
für dessen gesamte Tätigkeit im Rahmen der gesetz-
lichen Gebühren bis zur Höhe von 1.000,-- Euro;

c) die Gerichtskosten einschließlich der Entschädigung 
für Zeugen und Sachverständige, die vom Gericht her-
angezogen werden, sowie die Kosten des Gerichtsvoll-
ziehers;

d) aa)  die Gebühren eines gesetzlich vorgesehenen
   Schieds- und / oder Schlichtungsverfahrens;

bb) die Kosten der außergerichtlichen Konfliktlösung 
durch Mediation von höchstens acht Sitzungs-
stunden á maximal Euro 180,-. Sind nicht ver-
sicherte Personen als Partei am Mediationsver-
fahren beteiligt, trägt der Versicherer die Kosten 
anteilig im Verhältnis versicherter zu nicht versi-
cherten Personen. Versicherungsschutz besteht 
auch, wenn der Mediator nicht Rechtsanwalt ist.

e) die Kosten in Verfahren vor Verwaltungsbehörden ein-
schließlich der Entschädigung für Zeugen und Sach-
verständige, die von der Verwaltungsbehörde heran-
gezogen werden, sowie die Kosten der Vollstreckung 
im Verwaltungswege;

f) die übliche Vergütung
aa) eines öffentlich bestellten technischen Sachver-

ständigen oder einer rechtsfähigen technischen 
Sachverständigenorganisation in Fällen der

  • Verteidigung in verkehrsrechtlichen Straf- und  
Ordnungswidrigkeitenverfahren;

  • Wahrnehmung der rechtlichen Interessen aus 
Kauf- und Reparaturverträgen von Motorfahr-
zeugen zu Lande sowie Anhängern;

bb) eines im Ausland ansässigen Sachverständigen 
in Fällen der Geltendmachung von Ersatzan-
sprüchen wegen der im Ausland eingetretenen 
Beschädigung eines Motorfahrzeuges zu Lande 
sowie Anhängers;

g) die Kosten der Reisen des Versicherungsnehmers zu 
einem ausländischen Gericht, wenn sein Erscheinen 
als Beschuldigter oder Partei vorgeschrieben und zur 
Vermeidung von Rechtsnachteilen erforderlich ist. Die 
Kosten werden bis zur Höhe der für Geschäftsreisen 
von deutschen Rechtsanwälten geltenden Sätze über-
nommen;

h) die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner 
rechtlichen Interessen entstandenen Kosten, soweit 
der Versicherungsnehmer zu deren Erstattung ver-
pflichtet ist.

(2) a) Der Versicherungsnehmer kann die Übernahme der
  vom Versicherer zu tragenden Kosten verlangen, so-

bald er nachweist, dass er zu deren Zahlung verpflich-
tet ist oder diese Verpflichtung bereits erfüllt hat.

b) Vom Versicherungsnehmer in fremder Währung auf-
gewandte Kosten werden diesem in Euro zum Wech-
selkurs des Tages erstattet, an dem diese Kosten vom 
Versicherungsnehmer gezahlt wurden.

(3) Der Versicherer trägt nicht
a) Kosten, die der Versicherungsnehmer ohne Rechts-

pflicht übernommen hat;
b) Kosten, die bei einer einverständlichen Erledigung ent-

standen sind, soweit sie nicht dem Verhältnis des vom 
Versicherungsnehmer angestrebten Ergebnisses zum 
erzielten Ergebnis entsprechen, es sei denn, dass eine 
hiervon abweichende Kostenverteilung gesetzlich vor-
geschrieben ist;

c) die im Versicherungsvertrag vereinbarte Selbstbeteili-
gung.
aa) Ist allerdings der Rechtsschutzfall mit einer 

Erstberatung erledigt worden, werden die Be-
ratungskosten übernommen ohne Abzug der 
Selbstbeteiligung.

  Bei Rechtsschutzfällen im Ausland wird die ver-
einbarte Selbstbeteiligung bei den Gebühren 
für den ausländischen Anwalt nicht in Abzug ge-
bracht. Wird bei Rechtsschutzfällen im Ausland 
ein deutscher Korrespondenzanwalt tätig, wird 
die im Versicherungsvertrag vereinbarte Selbst-
beteiligung in Abzug gebracht.

  Der Versicherer wird die vereinbarte Selbstbe-
teiligung im Übrigen nur so in Abzug bringen, 
dass dem Versicherungsnehmer keine Nachteile 
durch eventuelle Verjährung seiner Ansprüche 
entstehen.

bb) Entstehen aus demselben Schadensereignis 
mehrere Rechtsschutzfälle, beträgt die Selbst-
beteiligung insgesamt für alle Rechtsschutzfälle 
höchstens die vereinbarte bzw. die durch das 
Schadenfreiheitssystem verminderte Selbstbetei-
ligung.

d) Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren 
Zwangsvollstreckungsmaßnahme je Vollstreckungsti-
tel entstehen;

e) Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnah-
men, die später als fünf Jahre nach Rechtskraft des 
Vollstreckungstitels eingeleitet werden;

f) Kosten für Strafvollstreckungsverfahren jeder Art nach 
Rechtskraft einer Geldstrafe oder -buße unter 250 
Euro;

g) Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpflichtet 
wäre, wenn der Rechtsschutzversicherungsvertrag 
nicht bestünde;

h) Kosten im Rahmen einer einverständlichen Regelung 
für Forderungen, die selbst nicht streitig waren oder 
Kosten, die auf den nicht versicherten Teil von Scha-
densfällen entfallen.

(4) Der Versicherer zahlt in jedem Rechtsschutzfall höchs-
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tens die vereinbarte Versicherungssumme. Zahlungen für 
den Versicherungsnehmer und mitversicherte Personen 
aufgrund desselben Rechtsschutzfalles werden hierbei zu-
sammengerechnet. Dies gilt auch für Zahlungen aufgrund 
mehrerer Rechtsschutzfälle, die zeitlich und ursächlich zu-
sammenhängen.
(5) Der Versicherer sorgt für

a) die Übersetzung der für die Wahrnehmung der recht-
lichen Interessen des Versicherungsnehmers im Aus-
land notwendigen schriftlichen Unterlagen und trägt 
die dabei anfallenden Kosten; sowie die Kosten eines 
notwendigen Übersetzers (Dolmetschers);

b) die Zahlung eines zinslosen Darlehens bis zu der ver-
einbarten Höhe für eine Kaution, die gestellt werden 
muss, um den Versicherungsnehmer einstweilen von 
Strafverfolgungsmaßnahmen zu verschonen.

(6) Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gel-
ten entsprechend

a) in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
und im Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebens-
partnerschafts- und Erbrecht (§ 2 l) aa)) sowie für vor-
sorgliche Verfügungen und vertragliche Vereinbarun-
gen (§ 2 n) bb)) für Notare;

b) im Steuer- Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) für An-
gehörige der steuerberatenden Berufe;

c) bei Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Ausland 
für dort ansässige rechts- und sachkundige Bevoll-
mächtigte.

§ 6 Örtlicher Geltungsbereich
(1) Rechtsschutz besteht, soweit die Wahrnehmung recht-
licher Interessen in Europa, den Anliegerstaaten des Mittel-
meeres, auf den Kanarischen Inseln oder auf Madeira erfolgt 
und ein Gericht oder eine Behörde in diesem Bereich ge-
setzlich zuständig ist oder zuständig wäre, wenn ein gericht-
liches oder behördliches Verfahren eingeleitet werden würde.
(2) Für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen außerhalb 
des Geltungsbereiches nach Absatz 1 trägt der Versicherer 
bei Rechtsschutzfällen, die dort während eines längstens 
sechs Wochen dauernden, nicht beruflich bedingten Aufent-
haltes eintreten, die Kosten nach § 5 Abs. 1 bis zu einem 
Höchstbetrag von 300.000,-- Euro. Insoweit besteht kein 
Rechtsschutz für die Interessenwahrnehmung im Zusam-
menhang mit dem Erwerb oder der Veräußerung von ding-
lichen Rechten oder Teilzeitnutzungsrechten (Timesharing) 
an Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen.

  2.  Versicherungsverhältnis

§ 7 Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungs-
nehmer den ersten oder einmaligen Beitrag unverzüglich 

nach Fälligkeit im Sinne von § 9 B Absatz 1 Satz 1 zahlt. Eine 
vereinbarte Wartezeit bleibt unberührt.

§ 8 Dauer und Ende des Vertrages

(1) Vertragsdauer
Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene 
Zeit abgeschlossen.
(2) Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlän-
gert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Ver-
tragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des je-
weiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.
(3) Vertragsbeendigung
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet 
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vor-
gesehenen Zeitpunkt. Bei einer Vertragsdauer von mehr als 
drei Jahren kann der Vertrag schon zum Ablauf des dritten 
Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres gekündigt wer-
den; die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens 
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungs-
jahres zugegangen sein.

§ 9 Beitrag

A. Beitrag und Versicherungssteuer
Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungs-
steuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Ge-
setz bestimmten Höhe zu entrichten hat.

B. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster 
oder einmaliger Beitrag
(1) Fälligkeit der Zahlung
Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach 
Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungs-
scheins fällig. Ist Zahlung des Jahresbeitrags in Raten ver-
einbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten 
Jahresbeitrags.
(2) Späterer Beginn des Versicherungsschutzes
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeit-
punkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeit-
punkt, sofern der Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis 
im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam 
gemacht wurde. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.
(3) Rücktritt
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag 
zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Ver-
sicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertre-
ten hat.
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C. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag
(1) Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten 
Zeitpunkt fällig.
(2) Verzug
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Ver-
sicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, 
dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. Der 
Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug 
entstandenen Schadens zu verlangen.
(3) Zahlungsaufforderung
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten 
in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens 
zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirk-
sam, wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zin-
sen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen 
angibt, die nach Absätzen 4 und 5 mit dem Fristablauf ver-
bunden sind.
(4) Kein Versicherungsschutz
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungs-
frist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem 
Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn 
er mit der Zahlungsaufforderung nach Absatz 3 darauf hin-
gewiesen wurde.
(5) Kündigung
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungs-
frist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer 
den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er 
den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung 
nach Absatz 3 darauf hingewiesen hat.
Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungs-
nehmer danach innerhalb eines Monats den angemahnten 
Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die 
zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung ein-
getreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

D. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei  
Lastschriftermächtigung
(1) Rechtzeitige Zahlung
Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, 
gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem Fäl-
ligkeitstag eingezogen werden kann und der Versicherungs-
nehmer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht.
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versiche-
rungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, 
ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unver-
züglich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungsauf-
forderung des Versicherers erfolgt.
(2) Beendigung des Lastschriftverfahrens
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der 
Versicherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerru-
fen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen 
Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen 
werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung 

außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Ver-
sicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrages erst 
verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform auf-
gefordert worden ist.

E. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind 
die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versi-
cherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist. 
Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Bei-
tragszahlung verlangen.

F. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versiche-
rer, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch 
auf den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in 
dem Versicherungsschutz bestanden hat.

§ 10 Beitragsanpassung
(1) Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt bis zum 1. Juli 
eines jeden Jahres, um welchen Vomhundertsatz sich für die 
Rechtsschutzversicherung das Produkt von Schadenhäufig-
keit und Durchschnitt der Schadenzahlungen einer genü-
gend großen Zahl der die Rechtsschutzversicherung betrei-
benden Versicherer im vergangenen Kalenderjahr erhöht 
oder vermindert hat. Als Schadenhäufigkeit eines Kalender-
jahres gilt die Anzahl der in diesem Jahr gemeldeten Rechts-
schutzfälle, geteilt durch die Anzahl der im Jahresmittel ver-
sicherten Risiken. Als Durchschnitt der Schadenzahlungen 
eines Kalenderjahres gilt die Summe der Zahlungen, die für 
alle in diesem Jahr erledigten Rechtsschutzfälle insgesamt 
geleistet wurden, geteilt durch die Anzahl dieser Rechts-
schutzfälle. Veränderungen der Schadenhäufigkeit und des 
Durchschnitts der Schadenzahlungen, die aus Leistungsver-
besserungen herrühren, werden bei den Feststellungen des 
Treuhänders nur bei denjenigen Verträgen berücksichtigt, in 
denen sie in beiden Vergleichsjahren bereits enthalten sind.
(2) Die Ermittlung des Treuhänders erfolgt für Versiche-
rungsverträge
– gemäß den §§ 21 und 22,
– gemäß den §§ 23, 24, 25 und 29,
– gemäß den §§ 26 und 27,
– gemäß § 28
nebst den zusätzlich vereinbarten Klauseln gesondert, und 
zwar jeweils unterschieden nach Verträgen mit und ohne 
Selbstbeteiligung.
(3) Ergeben die Ermittlungen des Treuhänders einen Vom-
hundertsatz unter 5, unterbleibt eine Beitragsänderung. Der 
Vomhundertsatz ist jedoch in den folgenden Jahren mit zu 
berücksichtigen. 
Ergeben die Ermittlungen des Treuhänders einen höheren 
Vomhundertsatz, ist dieser, wenn er nicht durch 2,5 teilbar ist, 
auf die nächst niedrige durch 2,5 teilbare Zahl abzurunden. 
Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im 
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Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbei-
trag um den abgerundeten Vomhundertsatz zu verändern. 
Der erhöhte Beitrag darf den zum Zeitpunkt der Erhöhung 
geltenden Tarifbeitrag nicht übersteigen.
(4) Hat sich der entsprechend Absatz 1 nach den unter-
nehmenseigenen Zahlen des Versicherers zu ermittelnde 
Vomhundertsatz in den letzten drei Jahren, in denen eine 
Beitragsanpassung möglich war, geringer erhöht, als er vom 
Treuhänder für diese Jahre festgestellt wurde, so darf der 
Versicherer den Folgejahresbeitrag in der jeweiligen Anpas-
sungsgruppe gemäß Absatz 2 nur um den im letzten Kalen-
derjahr nach seinen Zahlen ermittelten Vomhundertsatz er-
höhen. Diese Erhöhung darf diejenige nicht übersteigen, die 
sich nach Absatz 3 ergibt.
(5) Die Beitragsanpassung gilt für alle Folgejahresbeiträge, 
die ab 1. Oktober des Jahres, in dem die Ermittlungen des 
Treuhänders erfolgten, fällig werden. Sie unterbleibt, wenn 
seit dem im Versicherungsschein bezeichneten Versiche-
rungsbeginn für den Gegenstand der Versicherung noch 
nicht ein Jahr abgelaufen ist.
(6) Erhöht sich der Beitrag, ohne dass sich der Umfang des 
Versicherungsschutzes ändert, kann der Versicherungs-
nehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger 
Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in 
dem die Beitragserhöhung wirksam werden sollte. Der Ver-
sicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung 
auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss 
dem. Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor 
dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen. Eine 
Erhöhung der Versicherungssteuer begründet kein Kündi-
gungsrecht.

§ 11 Änderung der für die Beitragsbemessung  
wesentlichen Umstände
(1) Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach 
dem Tarif des Versicherers einen höheren als den verein-
barten Beitrag rechtfertigt, kann der Versicherer vom Eintritt 
dieses Umstandes an für die hierdurch entstandene höhe-
re Gefahr den höheren Beitrag verlangen. Wird die höhere 
Gefahr nach dem Tarif des Versicherers auch gegen einen 
höheren Beitrag nicht übernommen, kann der Versicherer 
die Absicherung der höheren Gefahr ausschließen. Erhöht 
sich der Beitrag wegen der Gefahrerhöhung um mehr als 10 
Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung der 
höheren Gefahr aus, kann der Versicherungsnehmer den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung 
des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In 
der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsneh-
mer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.
(2) Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach 
dem Tarif des Versicherers einen geringeren als den verein-
barten Beitrag rechtfertigt, kann der Versicherer vom Ein-
tritt dieses Umstandes an nur noch den geringeren Beitrag 

verlangen. Zeigt der Versicherungsnehmer diesen Umstand 
dem Versicherer später als zwei Monate nach dessen Eintritt 
an, wird der Beitrag erst von Eingang der Anzeige an herab-
gesetzt.
(3) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer inner-
halb eines Monates nach Zugang einer Aufforderung die zur 
Beitragsberechnung erforderlichen Angaben zu machen. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflicht, kann der 
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen. Macht der Versicherungsnehmer 
bis zum Fristablauf diese Angaben vorsätzlich unrichtig oder 
unterlässt er die erforderlichen Angaben vorsätzlich und 
tritt der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem 
Zeitpunkt ein, in dem die Angaben dem Versicherer hätten 
zugehen müssen, so hat der Versicherungsnehmer keinen 
Versicherungsschutz, es sei denn dem Versicherer war der 
Eintritt des Umstandes zu diesem Zeitpunkt bekannt. Be-
ruht das Unterlassen der erforderlichen Angaben oder die 
unrichtige Angabe auf grober Fahrlässigkeit, kann der Ver-
sicherer den Umfang des Versicherungsschutzes in einem 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis kürzen. Das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu be-
weisen. Der Versicherungsnehmer hat gleichwohl Versiche-
rungsschutz, wenn zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls 
die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen war 
und er nicht gekündigt hat. Gleiches gilt, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Gefahr weder für den Ein-
tritt des Versicherungsfalls noch den Umfang der Leistung 
des Versicherers ursächlich war.
(4) Die vorstehenden Regelungen finden keine Anwendung, 
wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach 
den Umständen als vereinbart anzusehen ist, dass die Ge-
fahrerhöhung mitversichert sein soll.

§ 12 Wegfall des versicherten Interesses
(1) Der Vertrag endet, soweit nicht etwas anderes bestimmt 
ist, zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer davon Kennt-
nis erhält, dass das versicherte Interesse nach dem Beginn 
der Versicherung weggefallen ist. In diesem Fall steht ihm 
der Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die Ver-
sicherung nur bis zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung be-
antragt worden wäre.
(2) Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers besteht 
der Versicherungsschutz bis zum Ende der laufenden Bei-
tragsperiode fort, soweit der Beitrag am Todestag gezahlt 
war und nicht aus sonstigen Gründen ein Wegfall des Ge-
genstandes der Versicherung vorliegt. Wird der nach dem 
Todestag nächste fällige Beitrag bezahlt, bleibt der Versiche-
rungsschutz in dem am Todestag bestehenden Umfang auf-
rechterhalten. Derjenige, der den Beitrag gezahlt hat oder 
für den gezahlt wurde, wird anstelle des Verstorbenen Versi-
cherungsnehmer. Er kann innerhalb eines Jahres nach dem 
Todestag die Aufhebung des Versicherungsvertrages mit 
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Wirkung ab Todestag verlangen.
(3) Wechselt der Versicherungsnehmer die im Versiche-
rungsschein bezeichnete, selbst genutzte Wohnung oder 
das selbst genutzte Einfamilienhaus, geht der Versiche-
rungsschutz auf das neue Objekt über. Versichert sind 
Rechtsschutzfälle, die im Zusammenhang mit der Eigen-
nutzung stehen, auch soweit sie erst nach dem Auszug aus 
dem bisherigen Objekt eintreten. Das gleiche gilt für Rechts-
schutzfälle, die sich auf das neue Objekt beziehen und vor 
dessen geplantem oder tatsächlichem Bezug eintreten.
(4) Wechselt der Versicherungsnehmer ein Objekt, das er 
für seine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbstän-
dige Tätigkeit selbst nutzt, findet Absatz 3 entsprechende 
Anwendung, wenn das neue Objekt nach dem Tarif des Ver-
sicherers weder nach Größe, noch nach Miet- oder Pachthö-
he einen höheren als den vereinbarten Beitrag rechtfertigt.
(5) Klausel zur Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit:
Hinsichtlich der Verpflichtung zur Beitragszahlung gilt folgendes:

(1) Der Versicherer übernimmt, wenn der Versicherungs-
nehmer arbeitslos im Sinne des § 138 SGB (Sozialgesetz-
buch) III ist und Arbeitslosengeld nach § 137 SGB III be-
zieht, die Beitragszahlung für den Versicherungsvertrag 
längstens für die Dauer eines Jahres (Beitragsbefreiung 
bei Arbeitslosigkeit).
(2) Die erstmalige Beitragsbefreiung setzt voraus, dass 
der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Befreiungs-
grundes mindestens zwei Jahre ununterbrochen

– in einem ungekündigten und nicht befristeten Ar-
beitsverhältnis nach deutschem Recht stand und

– ein Arbeitsentgelt bezog, das über dem einer gering-
fügigen Beschäftigung lag.

 Ein erneuter Leistungsanspruch setzt voraus, dass 
der Versicherungsnehmer wieder

– in einem nicht befristeten Arbeitsverhältnis nach 
deutschem Recht stand und

– ein Arbeitsentgelt bezog, das über dem einer gering-
fügigen Beschäftigung lag.

Die Beitragsbefreiung ist während der Gesamtlauf-
zeit des Versicherungsvertrages für maximal drei Inan-
spruchnahmen insgesamt möglich.
(3) Der Anspruch auf Beitragsbefreiung ist unverzüglich 
geltend zu machen. Dem Versicherer ist Auskunft über 
alle zu ihrer Feststellung erforderlichen Umstände zu er-
teilen und das Vorliegen ihrer Voraussetzungen durch 
Vorlage einer amtlichen Bescheinigung nachzuweisen.
(4) Die Beitragsbefreiung endet vor Ablauf eines Jahres, 
wenn der Versicherungsnehmer ein Arbeitsverhältnis 
aufnimmt. Über die Aufnahme eines Arbeitsverhältnis-
ses hat der Versicherungsnehmer den Versicherer un-
verzüglich zu informieren.
(5) Der Versicherungsnehmer hat auf Anforderung, 
höchstens jedoch alle drei Monate, Auskunft über das 
weitere Vorliegen der Voraussetzungen für die Beitrags-
befreiung zu geben und geeignete Nachweise vorzule-

gen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht unverzüglich 
nach, endet die Beitragsbefreiung. Sie tritt jedoch mit 
sofortiger Wirkung wieder in Kraft, wenn die Auskünfte 
und Nachweise nachgereicht werden.
(6) Der Anspruch auf Beitragsbefreiung verjährt in drei 
Jahren. Die Verjährung beginnt am Schluss des Kalender-
jahres, in dem die Nachweise und Auskünfte nach Ziff 
er 2 hätten erteilt werden können. Der Zeitraum ab der 
Geltendmachung des Anspruchs bis zur Entscheidung 
des Versicherers über die Beitragsbefreiung wird in die 
Verjährungsfrist nicht mit eingerechnet.
(7) Eine Beitragsbefreiung erfolgt nicht,

a) wenn ein anderer, ausgenommen aufgrund einer 
gesetzlichen Unterhaltspflicht, verpflichtet ist, den 
Versicherungsbeitrag zu zahlen,

b) wenn eine der Voraussetzungen nach Ziffer 1
aa) bei Versicherungsbeginn vorliegt;
bb) innerhalb von sechs Monaten nach Versiche-

rungsbeginn eintritt (Wartezeit);
cc) in ursächlichem Zusammenhang mit militä-

rischen Konflikten, inneren Unruhen, Streiks 
oder Nuklearschäden (ausgenommen medi-
zinische Behandlung) steht;

dd) in ursächlichem Zusammenhang mit einer 
vorsätzlichen Straftat des Versicherungsneh-
mers steht oder von ihm vorsätzlich schuld-
haft verursacht wurde;

c) wenn der Versicherungsnehmer das 58. Lebens-
jahr vollendet hat;

d) wenn der bei Eintritt der Arbeitslosigkeit fällige 
Beitrag nicht bezahlt war.

(8) Die Beitragsbefreiung kann nur der Versicherungs-
nehmer in Anspruch nehmen.

§ 13 Kündigung nach Versicherungsfall
(1) Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab, obwohl er 
zur Leistung verpflichtet ist, kann der Versicherungsnehmer 
den Vertrag vorzeitig kündigen.
(2) Bejaht der Versicherer seine Leistungspflicht für min-
destens zwei innerhalb von zwölf Monaten eingetretene 
Rechtsschutzfälle, sind der Versicherungsnehmer und der 
Versicherer nach Anerkennung der Leistungspflicht für den 
zweiten oder jeden weiteren Rechtsschutzfall berechtigt, 
den Vertrag vorzeitig zu kündigen.
(3) Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens 
einen Monat nach Zugang der Ablehnung des Rechtsschut-
zes gemäß Absatz 1 oder Anerkennung der Leistungspflicht 
gemäß Absatz 2 in Schriftform zugegangen sein.
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung 
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der 
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die 
Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch 
zum Ende des laufenden Versicherungsjahres, wirksam 
wird. 
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Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.
(4) Dem Versicherungsnehmer steht das Kündigungsrecht 
darüber hinaus bereits nach dem ersten eingetretenen 
Rechtsschutzfall zu.

§ 14 Gesetzliche Verjährung
(1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren 
in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den all-
gemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.
(2) Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem 
Versicherer angemeldet worden, ist die Verjährung von der An-
meldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entschei-
dung des Versicherers dem Versicherten in Textform zugeht.

§ 15 Rechtsstellung mitversicherter Personen
(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsneh-
mer und im jeweils bestimmten Umfang für die in § 21 bis § 
28 oder im Versicherungsschein genannten sonstigen Per-
sonen. Außerdem besteht Versicherungsschutz für Ansprü-
che, die natürlichen Personen aufgrund Verletzung oder Tö-
tung des Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten 
Person kraft Gesetzes zustehen.
(2) Für mitversicherte Personen gelten die den Versiche-
rungsnehmer betreff enden Bestimmungen sinngemäß. Der 
Versicherungsnehmer kann jedoch widersprechen, wenn 
eine andere mitversicherte Person als sein ehelicher/einge-
tragener Lebenspartner Rechtsschutz verlangt.

§ 16 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriften- 
änderung
(1) Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Er-
klärungen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers 
oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nach-
trägen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet 
werden.
(2) Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner 
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine 
Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber 
abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Brie-
fes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Er-
klärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als 
zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Na-
mensänderung des Versicherungsnehmers.
(3) Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für sei-
nen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Ver-
legung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen 
des Absatzes 2 entsprechende Anwendung.

  3. Rechtsschutzfall

§ 17 Verhalten nach Eintritt des Rechtsschutzfalls
(1) Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen für den 

Versicherungsnehmer nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles 
erforderlich, kann er den zu beauftragenden Rechtsanwalt 
aus dem Kreis der Rechtsanwälte auswählen, deren Vergü-
tung der Versicherer nach § 5 Absatz 1 a) und b) trägt. Der 
Versicherer wählt den Rechtsanwalt aus,

a) wenn der Versicherungsnehmer dies verlangt;
b) wenn der Versicherungsnehmer keinen Rechtsan-
walt benennt und dem Versicherer die alsbaldige Beauf-
tragung eines Rechtsanwaltes notwendig erscheint.

(2) Wenn der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt 
nicht bereits selbst beauftragt hat, wird dieser vom Versi-
cherer im Namen des Versicherungsnehmers beauftragt. 
Für die Tätigkeit des Rechtsanwaltes ist der Versicherer 
nicht verantwortlich.
(3) Macht der Versicherungsnehmer den Rechtsschutz-
anspruch geltend, hat er den Versicherer vollständig und 
wahrheitsgemäß über sämtliche Umstände des Rechts-
schutzfalles zu unterrichten sowie Beweismittel anzugeben 
und Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung zu stellen.
(4) Der Versicherer bestätigt den Umfang des für den 
Rechtsschutzfall bestehenden Versicherungsschutzes. Er-
greift der Versicherungsnehmer Maßnahmen zur Wahrneh-
mung seiner rechtlichen Interessen, bevor der Versicherer 
den Umfang des Rechtsschutzes bestätigt und entstehen 
durch solche Maßnahmen Kosten, trägt der Versicherer nur 
die Kosten, die er bei einer Rechtsschutzbestätigung vor Ein-
leitung dieser Maßnahmen zu tragen hätte.
(5) Der Versicherungsnehmer hat

a) den mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauf-
tragten Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß 
über die Sachlage zu unterrichten, ihm die Beweismittel 
anzugeben, die möglichen Auskünfte zu erteilen und die 
notwendigen Unterlagen zu beschaff en;
b) dem Versicherer auf Verlangen Auskunft über den 
Stand der Angelegenheit zu geben;
c) soweit seine Interessen nicht unbillig beeinträchtigt 
werden,

aa) vor Erhebung von Klagen und Einlegung von 
Rechtsmitteln die Zustimmung des Versicherers 
einzuholen;

bb) vor Klageerhebung die Rechtskraft eines anderen 
gerichtlichen Verfahrens abzuwarten, das tatsäch-
liche oder rechtliche Bedeutung für den beabsich-
tigten Rechtsstreit haben kann;

cc) alles zu vermeiden, was eine unnötige Erhöhung 
der Kosten oder eine Erschwerung ihrer Erstat-
tung durch die Gegenseite verursachen könnte.

(6) Wird eine der in den Absätzen 3 oder 5 genannten Ob-
liegenheiten vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungs-
nehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger 
Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berech-
tigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen. Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versi-
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cherungsschutzes hat bei der Verletzung einer nach Eintritt 
des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklä-
rungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer 
den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. Weist der 
Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht 
grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz 
bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Um-
fang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich 
war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Ob-
liegenheit arglistig verletzt hat.
(7) Ansprüche auf Rechtsschutzleistungen können nur mit 
schriftlichem Einverständnis des Versicherers abgetreten werden.
(8) Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen andere 
auf Erstattung von Kosten, die der Versicherer getragen 
hat, gehen mit ihrer Entstehung auf diesen Über. Die für die 
Geltendmachung der Ansprüche notwendigen Unterlagen 
hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer auszuhän-
digen und bei dessen Maßnahmen gegen die anderen auf 
Verlangen mitzuwirken. Dem Versicherungsnehmer bereits 
erstattete Kosten sind an den Versicherer zurückzuzahlen. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vor-
sätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht ver-
pflichtet, als er infolgedessen keinen Ersatz von dem Dritten 
erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der 
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung 
in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweis-
last für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt 
der Versicherungsnehmer.

§ 18 Stichentscheid
(1) Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab,

a) weil der durch die Wahrnehmung der rechtlichen 
Interessen voraussichtlich entstehende Kostenaufwand 
unter Berücksichtigung der berechtigten Belange der 
Versichertengemeinschaft in einem groben Missverhält-
nis zum angestrebten Erfolg steht
oder
b) weil in den Fällen des § 2 a) bis g) die Wahrnehmung 
der rechtlichen Interessen keine hinreichende Aussicht 
auf Erfolg hat,

ist dies dem Versicherungsnehmer unverzüglich unter An-
gabe der Gründe schriftlich mitzuteilen.
(2) Hat der Versicherer seine Leistungspflicht gemäß Absatz 
1 verneint und stimmt der Versicherungsnehmer der Auf-
fassung des Versicherers nicht zu, kann er den für ihn täti-
gen oder noch zu beauftragenden Rechtsanwalt auf Kosten 
des Versicherers veranlassen, diesem gegenüber eine be-
gründete Stellungnahme abzugeben, ob die Wahrnehmung 

rechtlicher Interessen in einem angemessenen Verhältnis 
zum angestrebten Erfolg steht und hinreichende Aussicht 
auf Erfolg verspricht. Die Entscheidung ist für beide Teile 
bindend, es sei denn, dass sie offenbar von der wirklichen 
Sach- und Rechtslage erheblich abweicht.
(3) Der Versicherer kann dem Versicherungsnehmer eine 
Frist von mindestens einem Monat setzen, binnen der der 
Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt vollständig und 
wahrheitsgemäß über die Sachlage zu unterrichten und die 
Beweismittel anzugeben hat, damit dieser die Stellungnah-
me gemäß Absatz 2 abgeben kann. Kommt der Versiche-
rungsnehmer dieser Verpflichtung nicht innerhalb der vom 
Versicherer gesetzten Frist nach, entfällt der Versicherungs-
schutz. Der Versicherer ist verpflichtet, den Versicherungs-
nehmer ausdrücklich auf die mit dem Fristablauf verbunde-
ne Rechtsfolge hinzuweisen.

§ 19 (entfällt)

§ 20 Zuständiges Gericht. Anzuwendendes Recht
(1) Klagen gegen den Versicherer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Ver-
sicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach 
dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versiche-
rungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versiche-
rungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht 
örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer 
zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Erman-
gelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
(2) Klagen gegen den Versicherungsnehmer
Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müs-
sen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei 
dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz 
oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhn-
lichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsneh-
mer eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige 
Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des 
Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versiche-
rungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommandit-
gesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine ein-
getragene Partnerschaftsgesellschaft ist.
(3) Unbekannter Wohnsitz des Versicherungsnehmers
Ist der Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt des Versiche-
rungsnehmers im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem 
Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach 
dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungs-
vertrag zuständigen Niederlassung.
(4) Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

  4. Formen des Versicherungsschutzes

§ 21 Verkehrs-Rechtsschutz
(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsneh-
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mer in seiner Eigenschaft als Eigentümer oder Halter jedes 
bei Vertragsabschluss oder während der Vertragsdauer auf 
ihn zugelassenen oder auf seinen Namen mit einem Versi-
cherungskennzeichen versehenen oder als Mieter jedes von 
ihm als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vorübergehen-
den Gebrauch gemieteten Motorfahrzeuges zu Lande sowie 
Anhängers. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf alle 
Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer oder 
berechtigte Insassen dieser Motorfahrzeuge.
(2) Der Versicherungsschutz kann auf gleichartige Motor-
fahrzeuge gemäß Absatz 1 beschränkt werden. Als gleich-
artig gelten jeweils Krafträder. Personenkraft- und Kombi-
wagen, Lastkraft- und sonstige Nutzfahrzeuge, Omnibusse 
sowie Anhänger.
(3) Abweichend von Absatz 1 kann vereinbart werden, dass 
der Versicherungsschutz für ein oder mehrere im Versi-
cherungsschein bezeichnete Motorfahrzeuge zu Lande, zu 
Wasser oder in der Luft sowie Anhänger (Fahrzeug) besteht, 
auch wenn diese nicht auf den Versicherungsnehmer zu-
gelassen oder nicht auf seinen Namen mit einem Versiche-
rungskennzeichen versehen sind.
(4) Der Versicherungsschutz umfasst:
– Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)
– Rechtsschutz im Vertrags- u. Sachenrecht (§ 2 d)
– Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)
– Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f)
– Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g) aa)
– Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h)
– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)
– Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten (§ 2 j)
– Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 k)
– Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (2 l) cc)
(5) Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht kann 
ausgeschlossen werden.
(6) Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht besteht 
in den Fällen der Absätze 1 und 2 auch für Verträge, mit 
denen der Erwerb von Motorfahrzeugen zu Lande sowie An-
hängern zum nicht nur vorübergehenden Eigengebrauch be-
zweckt wird, auch wenn diese Fahrzeuge nicht auf den Ver-
sicherungsnehmer zugelassen oder nicht auf seinen Namen 
mit einem Versicherungskennzeichen versehen werden.
(7) Versicherungsschutz besteht mit Ausnahme des Rechts-
schutzes im Vertrags- und Sachenrecht für den Versiche-
rungsnehmer auch bei der Teilnahme am öffentlichen Ver-
kehr in seiner Eigenschaft als

a) Fahrer jedes Fahrzeuges, das weder ihm gehört noch 
auf ihn zugelassen oder auf seinen Namen mit einem 
Versicherungskennzeichen versehen ist,

b) Fahrgast,
c) Fußgänger und
d) Radfahrer.

(8) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die 
vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben, zum Führen des 
Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahrzeug muss zugelas-

sen oder mit einem Versicherungskennzeichen versehen 
sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit besteht Rechts-
schutz nur für diejenigen versicherten Personen, die von 
diesem Verstoß ohne Verschulden oder leicht fahrlässig 
keine Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des 
Verstoßes gegen diese Obliegenheit ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschul-
dens der versicherten Person entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen. Weist die versicherte Person nach, dass ihre Un-
kenntnis nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungs-
schutz bestehen 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die 
versicherte Person oder der Fahrer nachweist, dass die 
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung 
oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leis-
tung ursächlich war.
(9) Ist in den Fällen der Absätze 1 und 2 seit mindestens 
sechs Monaten kein Fahrzeug mehr auf den Versicherungs-
nehmer zugelassen und nicht mehr auf seinen Namen mit 
einem Versicherungskennzeichen versehen, kann der Versi-
cherungsnehmer unbeschadet seines Rechtes auf Herabset-
zung des Beitrages gemäß § 11 Absatz 2 die Aufhebung des 
Versicherungsvertrages mit sofortiger Wirkung verlangen.
(10) Wird ein nach Absatz 3 versichertes Fahrzeug veräußert 
oder fällt es auf sonstige Weise weg, besteht Versicherungs-
schutz für das Fahrzeug, das an die Stelle des bisher ver-
sicherten Fahrzeuges tritt (Folgefahrzeug). Der Rechtsschutz 
im Vertrags- und Sachenrecht erstreckt sich in diesen Fällen 
auf den Vertrag, der dem tatsächlichen oder beabsichtigten 
Erwerb des Folgefahrzeuges zugrunde liegt.
Die Veräußerung oder der sonstige Wegfall des Fahrzeuges 
ist dem Versicherer innerhalb von zwei Monaten anzuzeigen 
und das Folgefahrzeug zu bezeichnen. Bei Verstoß gegen 
diese Obliegenheiten besteht Rechtsschutz nur, wenn der 
Versicherungsnehmer die Anzeige- und Bezeichnungspflicht 
ohne Verschulden oder leicht fahrlässig versäumt hat. Bei 
grob fahrlässigem Verstoß gegen diese Obliegenheiten 
ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist der Versicherungs-
nehmer nach, dass der Obliegenheitsverstoß nicht grob 
fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang 
der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war.
Wird das Folgefahrzeug bereits vor Veräußerung des ver-
sicherten Fahrzeuges erworben, bleibt dieses bis zu seiner 
Veräußerung, längstens jedoch bis zu einem Monat nach 
dem Erwerb des Folgefahrzeuges ohne zusätzlichen Beitrag 
mitversichert. Bei Erwerb eines Fahrzeuges innerhalb eines 
Monates vor oder innerhalb eines Monates nach der Veräu-
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ßerung des versicherten Fahrzeuges wird vermutet, dass es 
sich um ein Folgefahrzeug handelt.

§ 22 Fahrer-Rechtsschutz
(1) Versicherungsschutz besteht für die im Versicherungs-
schein genannte Person bei der Teilnahme am öffentlichen 
Verkehr in ihrer Eigenschaft als Fahrer jedes Motorfahrzeu-
ges zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhängers 
(Fahrzeug), das weder ihr gehört noch auf sie zugelassen 
oder auf ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen 
versehen ist. Der Versicherungsschutz besteht auch bei der 
Teilnahme am öffentlichen Verkehr als Fahrgast, Fußgänger 
und Radfahrer.
(2) Unternehmen können den Versicherungsschutz nach 
Absatz 1 für alle Kraftfahrer in Ausübung ihrer beruflichen 
Tätigkeit für das Unternehmen vereinbaren. Diese Vereinba-
rung können auch Betriebe des Kraftfahrzeughandels und 
-handwerks, Fahrschulen und Tankstellen für alle Betriebs-
angehörigen treffen.
(3) Der Versicherungsschutz umfasst:
– Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)
– Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)
– Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f)
– Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g) aa)
– Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h)
– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)
– Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten (§ 2 j)
– Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 k)
– Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (2 l) cc)
(4) Wird in den Fällen des Absatzes 1 ein Motorfahrzeug zu 
Lande auf die im Versicherungsschein genannte Person zu-
gelassen oder auf ihren Namen mit einem Versicherungs-
kennzeichen versehen, wandelt sich der Versicherungs-
schutz in einen solchen nach § 21 Absätze 3, 4, 7, 8 und 10 
um. Die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusam-
menhang mit dem Erwerb dieses Motorfahrzeuges zu Lande 
ist eingeschlossen.
(5) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die 
vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben, zum Führen des 
Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahrzeug muss zugelas-
sen oder mit einem Versicherungskennzeichen versehen 
sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit besteht Rechts-
schutz nur, wenn der Fahrer von diesem Verstoß ohne Ver-
schulden oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatte. Bei 
grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen diese 
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung 
in einem der Schwere des Verschuldens des Fahrers ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist der Fahrer nach, 
dass seine Unkenntnis nicht grob fahrlässig war, bleibt der 
Versicherungsschutz bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der 
Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit we-
der für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falls noch für die Feststellung oder den Umfang der dem 

Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war.
(6) Hat in den Fällen des Absatzes 1 die im Versicherungs-
schein genannte Person länger als sechs Monate keine Fahr-
erlaubnis mehr, endet der Versicherungsvertrag. Zeigt der 
Versicherungsnehmer das Fehlen der Fahrerlaubnis spätes-
tens innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der Sechsmo-
natsfrist an, endet der Versicherungsvertrag mit Ablauf der 
Sechsmonatsfrist. Geht die Anzeige später beim Versicherer 
ein, endet der Versicherungsvertrag mit Eingang der Anzeige.

§ 23 Privat-Rechtsschutz für Selbständige
(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsneh-
mer und seinen ehelichen/eingetragenen oder im Versiche-
rungsschein genannten sonstigen Lebenspartner i.S.d. § 3 
Abs. 4 b), wenn einer oder beide eine gewerbliche, freiberuf-
liche oder sonstige selbständige Tätigkeit ausüben,

a) für den privaten Bereich,
b) für den beruflichen Bereich in Ausübung einer nicht-

selbständigen Tätigkeit.
(2) Mitversichert sind:

a) die minderjährigen und die unverheirateten, nicht in 
einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspartner-
schaft i.S.d. § 3 Abs. 4 b) lebenden volljährigen Kinder 
ohne Altersgrenze, letztere jedoch längstens bis zu 
dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer 
angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein 
leistungsbezogenes Entgelt erhalten. (häusliche Ge-
meinschaft ist nicht nötig).

 Wartezeiten für Studiengänge, Zeiten zwischen zwei 
Ausbildungsstufen, Grundwehrdienst, freiwilliger 
Wehrdienst, Zivildienst, freiwilliges soziales Jahr gelten 
als Zeiten, während denen Mitversicherung besteht.

 Darüber hinaus sind Kinder mitversichert, solange für 
diese ein Kindergeld oder Kinderfreibetragsanspruch 
besteht. Mitversichert sind ferner die Kinder mitversi-
cherter Kinder.

b) die in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versiche-
rungsnehmer lebenden, alleinstehenden Elternteile 
oder nicht (mehr) erwerbstätigen Eltern des Versi-
cherungsnehmers, des Ehegatten oder des nichtehe-
lichen Lebenspartners.

(3) Der Versicherungsschutz umfasst:
– Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)
– Arbeits-Rechtsschutz als Arbeitgeber (§ 2 b)
– Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d)
– Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2e)
– Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f)
– Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) bb)
– Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h)
– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)
– Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten (§ 2 j)
– Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 k)
– Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (§ 2 l)
– Rechtsschutz im Betreuungsverfahren (§ 2 m)
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– Familien- und Erb-Rechtsschutz, einschließlich Unter-
halts-Rechtsschutz bis VS 1.000,-- Euro (§ 2 n)
(4) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwer-
ber, Mieter, Leasingnehmer und Fahrer eines Motorfahrzeu-
ges zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhängers.
(5) Sind der Versicherungsnehmer und/ oder der mitversi-
cherte Lebenspartner nicht mehr gewerblich, freiberuflich 
oder sonstig selbständig tätig oder wird von diesen keine 
der vorgenannten Tätigkeiten mit einem Gesamtumsatz von 
mehr als 10.000 Euro – bezogen auf das letzte Kalenderjahr 
– ausgeübt, wandelt sich der Versicherungsschutz ab Eintritt 
dieser Umstände in einen solchen nach § 25 um.

§ 24 Berufs-Rechtsschutz für Selbständige, Rechts-
schutz für Firmen und Vereine
(1) Versicherungsschutz besteht

a) für die im Versicherungsschein bezeichnete gewerb-
liche, freiberufliche oder sonstige selbständige Tätigkeit 
des Versicherungsnehmers. Mitversichert sind die vom 
Versicherungsnehmer beschäftigten Personen in Aus-
übung ihrer beruflichen Tätigkeit für den Versicherungs-
nehmer;
b) für Vereine sowie deren gesetzliche Vertreter, Ange-
stellte und Mitglieder, soweit diese im Rahmen der Auf-
gaben tätig sind, die ihnen gemäß der Satzung obliegen.

(2)  Der Versicherungsschutz umfasst:
– Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)
– Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b)
– Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)
– Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) bb)
– Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f)
– Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h)
– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)
– Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten (§2 j)
– Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 k)
– Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (§ 2 l)
(3) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwer-
ber, Mieter, Leasingnehmer und Fahrer eines Motorfahrzeu-
ges zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhängers.
(4) Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe 
oder Tod des Versicherungsnehmers, wird ihm bzw. seinen 
Erben Versicherungsschutz auch für Rechtsschutzfälle ge-
währt, die innerhalb eines Jahres nach der Beendigung des 
Versicherungsvertrags eintreten und im Zusammenhang mit 
der im Versicherungsschein genannten Eigenschaft des Ver-
sicherungsnehmers stehen.

§ 25 Privat- und Berufsrechtsschutz für Nichtselb-
ständige
(1) Versicherungsschutz besteht für den privaten und beruf-
lichen Bereich des Versicherungsnehmers und seines ehe-
lichen/eingetragenen oder im Versicherungsschein genann-

ten sonstigen Lebenspartners i.S.d. § 3 Abs. 4 b), wenn diese 
keine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbständige 
Tätigkeit mit einem Gesamtumsatz von mehr als 10.000 Euro 
– bezogen auf das letzte Kalenderjahr – ausüben. Kein Ver-
sicherungsschutz besteht unabhängig von der Umsatzhöhe 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammen-
hang mit einer der vorgenannten selbständigen Tätigkeiten.
(2) Mitversichert sind:

a) die minderjährigen und die unverheirateten, nicht 
in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspartner-
schaft i.S.d. § 3 Abs. 4 b) lebenden volljährigen Kinder 
ohne Altersgrenze, letztere jedoch längstens bis zu dem 
Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte 
berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungs-
bezogenes Entgelt erhalten (häusliche Gemeinschaft ist 
nicht nötig).
Wartezeiten für Studiengänge, Zeiten zwischen zwei 
Ausbildungsstufen, Grundwehrdienst, freiwilliger Wehr-
dienst, Zivildienst, freiwilliges soziales Jahr gelten als Zei-
ten, während denen Mitversicherung besteht.
Darüber hinaus sind Kinder mitversichert, solange für 
diese ein Kindergeld oder Kinderfreibetragsanspruch 
besteht. Mitversichert sind ferner die Kinder mitversi-
cherter Kinder.
b) die in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versiche-
rungsnehmer lebenden, alleinstehenden Elternteile 
oder nicht (mehr) erwerbstätigen Eltern des Versiche-
rungsnehmers, des Ehegatten oder des nichtehelichen 
Lebenspartners.

(3) Der Versicherungsschutz umfasst:
– Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)
– Arbeits-Rechtsschutz als Arbeitnehmer (§ 2 b)
– Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d)
– Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)
– Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f)
– Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) bb)
– Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h)
– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)
– Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten (§ 2 j)
– Ordnungswidrigkeiten- Rechtsschutz (§ 2 k)
– Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (§ 2 l)
– Rechtsschutz im Betreuungsverfahren (§ 2 m)
– Familien- und Erb-Rechtsschutz, einschließlich  
 Unterhalts-Rechtsschutz bis VS 1.000,-- Euro (§ 2 n)
(4) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwer-
ber, Mieter, Leasingnehmer und Fahrer eines Motorfahrzeu-
ges zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhängers.
(5) Haben der Versicherungsnehmer und / oder der mit-
versicherte Lebenspartner eine gewerbliche, freiberufliche 
oder sonstige selbständige Tätigkeit mit einem Gesamtum-
satz von mehr als 10.000 Euro im letzten Kalenderjahr aufge-
nommen oder übersteigt deren aus einer solchen Tätigkeit 
im letzten Kalenderjahr erzielter Gesamtumsatz den Betrag 



Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Rechtsschutzversicherung 16/19

CI
F4

AL
L 

AR
B 

10
.2

02
3/

1

von 10.000 Euro, wandelt sich der Versicherungsschutz ab 
Eintritt dieser Umstände in einen solchen nach § 23 um.

§ 26 Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz für 
Nichtselbständige
(1) Versicherungsschutz besteht für den privaten und beruf-
lichen Bereich des Versicherungsnehmers und seines ehe-
lichen/eingetragenen oder im Versicherungsschein genann-
ten sonstigen Lebenspartners i.S.d. § 3 Abs. 4 b), wenn diese 
keine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbständige 
Tätigkeit mit einem Gesamtumsatz von mehr als 10.000 Euro 
– bezogen auf das letzte Kalenderjahr – ausüben. Kein Ver-
sicherungsschutz besteht unabhängig von der Umsatzhöhe 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammen-
hang mit einer der vorgenannten selbständigen Tätigkeiten.
(2) Mitversichert sind:

a) die minderjährigen und die unverheirateten, nicht 
in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspartner-
schaft i.S.d. § 3 Abs. 4 b) lebenden volljährigen Kinder 
ohne Altersgrenze, letztere jedoch längstens bis zu dem 
Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte 
berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungs-
bezogenes Entgelt erhalten. (häusliche Gemeinschaft ist 
nicht nötig).
Wartezeiten für Studiengänge, Zeiten zwischen zwei 
Ausbildungsstufen, Grundwehrdienst, freiwilliger Wehr-
dienst, Zivildienst, freiwilliges soziales Jahr gelten als Zei-
ten, während denen Mitversicherung besteht.
Darüber hinaus sind Kinder mitversichert, solange für 
diese ein Kindergeld oder Kinderfreibetragsanspruch 
besteht. Mitversichert sind ferner die Kinder mitversi-
cherter Kinder.
b) die in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versiche-
rungsnehmer lebenden, alleinstehenden Elternteile 
oder nicht (mehr) erwerbstätigen Eltern des Versiche-
rungsnehmers, des Ehegatten oder des nichtehelichen 
Lebenspartners.
c) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte 
Fahrer und berechtigte Insassen jedes bei Vertragsab-
schluss oder während der Vertragsdauer auf den Ver-
sicherungsnehmer, seinen mitversicherten Lebenspart-
ner oder die minderjährigen Kinder zugelassenen oder 
auf ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen 
versehenen oder von diesem Personenkreis als Selbst-
fahrer-Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Ge-
brauch gemieteten Motorfahrzeuges zu Lande sowie 
Anhängers.

(3) Der Versicherungsschutz umfasst:
– Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)
– Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b)
– Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d)
– Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)
– Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f)
– Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g)

– Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) bb)
– Disziplinar- und Standes- Rechtsschutz (§ 2 h)
– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)
– Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten (§ 2 j)
– Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 k)
– Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (2 l)
– Rechtsschutz im Betreuungsverfahren (2 m)
– Familien- und Erb-Rechtsschutz, einschließlich 
 Unterhalts-Rechtsschutz bis VS 1.000,-- Euro (2 n)
(4) Es besteht kein Rechtsschutz für die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mie-
ter und Leasingnehmer eines Motorfahrzeuges zu Wasser 
oder in der Luft.
(5) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die 
vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben, zum Führen des 
Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahrzeug muss zugelas-
sen oder mit einem Versicherungskennzeichen versehen 
sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit besteht Rechts-
schutz nur für diejenigen versicherten Personen, die von 
diesem Verstoß ohne Verschulden oder leicht fahrlässig 
keine Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des 
Verstoßes gegen diese Obliegenheit ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschul-
dens der versicherten Person entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen. Weist die versicherte Person nach, dass ihre Un-
kenntnis nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungs-
schutz bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die 
versicherte Person oder der Fahrer nachweist, dass die 
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung 
oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leis-
tung ursächlich war.
(6) Haben der Versicherungsnehmer und/ oder der mit-
versicherte Lebenspartner eine gewerbliche, freiberufliche 
oder sonstige selbständige Tätigkeit mit einem Gesamtum-
satz von mehr als 10.000 Euro im letzten Kalenderjahr auf-
genommen oder übersteigt deren aus einer der vorgenann-
ten selbständigen Tätigkeit im letzten Kalenderjahr erzielter 
Gesamtumsatz den Betrag von 10.000 Euro, wandelt sich 
der Versicherungsschutz ab dem Eintritt dieser Umstände in 
einen solchen nach § 21 Absätze 1 und 4 bis 9 – für die auf 
den Versicherungsnehmer zugelassenen oder auf seinen 
Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehenen 
Fahrzeuge – und § 23 um. Der Versicherungsnehmer kann 
jedoch innerhalb von sechs Monaten nach der Umwandlung 
die Beendigung des Versicherungsschutzes nach § 21 ver-
langen. Verlangt er diese später als zwei Monate nach Ein-
tritt der für die Umwandlung des Versicherungsschutzes ur-
sächlichen Tatsachen, endet der Versicherungsschutz nach 
§ 21 erst mit Eingang der entsprechenden Erklärung des 
Versicherungsnehmers.
(7) Ist seit mindestens sechs Monaten kein Motorfahrzeug 
zu Lande und kein Anhänger mehr auf den Versicherungs-
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nehmer, seinen mitversicherten Lebenspartner oder die 
minderjährigen Kinder zugelassen oder auf deren Namen 
mit einem Versicherungskennzeichen versehen, kann der 
Versicherungsnehmer verlangen, dass der Versicherungs-
schutz in einen solchen nach § 25 umgewandelt wird. Eine 
solche Umwandlung tritt automatisch ein, wenn die gleichen 
Voraussetzungen vorliegen und der Versicherungsnehmer, 
dessen mitversicherter Lebenspartner und die minderjäh-
rigen Kinder zusätzlich keine Fahrerlaubnis mehr haben. 
Werden die für die Umwandlung des Versicherungsschutzes 
ursächlichen Tatsachen dem Versicherer später als zwei Mo-
nate nach ihrem Eintritt angezeigt, erfolgt die Umwandlung 
des Versicherungsschutzes erst ab Eingang der Anzeige.

§ 27 Landwirtschafts- und Verkehrs-Rechtsschutz
(1) Versicherungsschutz besteht für den beruflichen Be-
reich des Versicherungsnehmers als Inhaber des im Ver-
sicherungsschein bezeichneten land- oder forstwirtschaft-
lichen Betriebes sowie für den privaten Bereich und die 
Ausübung nichtselbständiger Tätigkeiten.
(2) Mitversichert sind

a) der eheliche/eingetragene oder der im Versiche-
rungsschein genannte sonstige Lebenspartner des Ver-
sicherungsnehmers i.S.d. § 3 Abs. 4 b),
b) die minderjährigen Kinder,
c) die minderjährigen und die unverheirateten, nicht 
in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspartner-
schaft i.S.d. § 3 Abs. 4 b) lebenden volljährigen Kinder 
ohne Altersgrenze, letztere jedoch längstens bis zu dem 
Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte 
berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungs-
bezogenes Entgelt erhalten. (häusliche Gemeinschaft ist 
nicht nötig).
Wartezeiten für Studiengänge, Zeiten zwischen zwei 
Ausbildungsstufen, Grundwehrdienst, freiwilliger Wehr-
dienst, Zivildienst, freiwilliges soziales Jahr gelten als Zei-
ten, während denen Mitversicherung besteht. 
Darüber hinaus sind Kinder mitversichert, solange für 
diese ein Kindergeld oder Kinderfreibetragsanspruch 
besteht. Mitversichert sind ferner die Kinder  mitversi-
cherter Kinder.
d) die in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versiche-
rungsnehmer lebenden, alleinstehenden Elternteile 
oder nicht (mehr) erwerbstätigen Eltern des Versiche-
rungsnehmers, des Ehegatten oder des nichtehelichen 
Lebenspartners.
e) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte 
Fahrer und berechtigte Insassen jedes bei Vertragsab-
schluss oder während der Vertragsdauer auf den Ver-
sicherungsnehmer, seinen mitversicherten Lebenspart-
ner oder die minderjährigen Kinder zugelassenen oder 
auf ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen 
versehenen oder von diesem Personenkreis als Selbst-
fahrer-Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Ge-

brauch gemieteten Motorfahrzeuges zu Lande sowie 
Anhängers,
f) die im Versicherungsschein genannten, im Betrieb 
des Versicherungsnehmers tätigen und dort wohnhaf-
ten Mitinhaber sowie deren eheliche/eingetragene oder 
im Versicherungsschein genannte sonstige Lebenspart-
ner i.S.d. § 3 Abs. 4 b).
g) die im Versicherungsschein genannten, im Betrieb des 
Versicherungsnehmers wohnhaften Altenteiler sowie de-
ren eheliche/eingetragene oder im Versicherungsschein 
genannte sonstige Lebenspartner i.S.d. § 3 Abs. 4 b).
h) die im land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb be-
schäftigten Personen in Ausübung ihrer Tätigkeit für den 
Betrieb.

(3)  Der Versicherungsschutz umfasst:
– Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),
– Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b),
– Wohnungs- u. Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c) für  
 land- oder forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke,  
 Gebäude oder Gebäudeteile
– Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d)
– Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)
– Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f)
– Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g)
– Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) bb)
– Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h)
– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)
– Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten (§ 2 j)
– Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 k)
– Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (§ 2 l)
– Rechtsschutz im Betreuungsverfahren (§ 2 m)
– Familien- und Erb-Rechtsschutz, einschließlich 
 Unterhalts-Rechtsschutz bis VS 1.000,-- Euro (§ 2 n)
(4) Soweit es sich nicht um Personenkraft- oder Kombiwa-
gen, Krafträder oder land- oder forstwirtschaftlich genutzte 
Fahrzeuge handelt, besteht kein Rechtsschutz für die Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Er-
werber, Mieter und Leasingnehmer von Fahrzeugen. (5) Der 
Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die vorge-
schriebene Fahrerlaubnis haben, zum Führen des Fahrzeugs 
berechtigt sein und das Fahrzeug muss zugelassen oder mit 
einem Versicherungskennzeichen versehen sein. Bei Ver-
stoß gegen diese Obliegenheit besteht Rechtsschutz nur für 
diejenigen versicherten Personen, die von diesem Verstoß 
ohne Verschulden oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hat-
ten. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen 
diese Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-
tung in einem der Schwere des Verschuldens der versicher-
ten Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist die 
versicherte Person nach, dass ihre Unkenntnis nicht grob 
fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die 
versicherte Person oder der Fahrer nachweist, dass die 
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 
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Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung 
oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leis-
tung ursächlich war.

§ 28 Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz für 
Selbständige
(1) Versicherungsschutz besteht

a) für die im Versicherungsschein bezeichnete gewerb-
liche, freiberufliche oder sonstige selbständige Tätigkeit 
des Versicherungsnehmers.
b) für den Versicherungsnehmer oder eine im Versiche-
rungsschein genannte Person auch im privaten Bereich 
und für die Ausübung nichtselbständiger Tätigkeiten.

(2) Mitversichert sind
a) der eheliche/eingetragene oder der im Versiche-
rungsschein genannte sonstige Lebenspartner des Ver-
sicherungsnehmers i.S.d. § 3 Abs. 4 b),
b) die minderjährigen Kinder,
c) die minderjährigen und die unverheirateten, nicht 
in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspartner-
schaft i.S.d. § 3 Abs. 4 b) lebenden volljährigen Kinder 
ohne Altersgrenze, letztere jedoch längstens bis zu dem 
Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte 
berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungs-
bezogenes Entgelt erhalten. (häusliche Gemeinschaft ist 
nicht nötig).
Wartezeiten für Studiengänge, Zeiten zwischen zwei 
Ausbildungsstufen, Grundwehrdienst, freiwilliger Wehr-
dienst, Zivildienst, freiwilliges soziales Jahr gelten als Zei-
ten, während denen Mitversicherung besteht.
Darüber hinaus sind Kinder mitversichert, solange für 
diese ein Kindergeld oder Kinderfreibetragsanspruch 
besteht. Mitversichert sind ferner die Kinder mitversi-
cherter Kinder.
d) die in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versiche-
rungsnehmer lebenden, alleinstehenden Elternteile 
oder nicht (mehr) erwerbstätigen Eltern des Versiche-
rungsnehmers, des Ehegatten oder des nichtehelichen 
Lebenspartners.
e) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte 
Fahrer und berechtigte Insassen jedes bei Vertragsab-
schluss oder während der Vertragsdauer auf den Ver-
sicherungsnehmer, die in Absatz 1 genannte Person, 
deren mitversicherte Lebenspartner oder deren minder-
jährige Kinder zugelassenen oder auf ihren Namen mit 
einem Versicherungskennzeichen versehenen oder von 
diesem Personenkreis als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug 
zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten Motor-
fahrzeuges zu Lande sowie Anhängers,
f) die vom Versicherungsnehmer beschäftigten Perso-
nen in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit für den Ver-
sicherungsnehmer.

(3) Der Versicherungsschutz umfasst:
– Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)

– Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b)
– Wohnungs- und Grundstücks- Rechtsschutz (§ 2 c) für im 

Versicherungsschein bezeichnete selbst genutzte Grund-
stücke, Gebäude oder Gebäudeteile ,

– Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d) für den 
privaten Bereich, die Ausübung nichtselbständiger Tätig-
keiten und im Zusammenhang mit der Eigenschaft als 
Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter und Leasingnehmer 
von Motorfahrzeugen zu Lande sowie Anhängern,

– Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) für den privaten 
Bereich, die Ausübung nichtselbständiger Tätigkeiten und 
im Zusammenhang mit der Eigenschaft als Eigentümer, 
Halter, Erwerber, Mieter und Leasingnehmer von Motor-
fahrzeugen zu Lande sowie Anhängern,

– Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f)
– Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g)
– Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) bb)
– Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h)
– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)
– Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten (§ 2 j)
– Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 k)
– Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (§ 2 l)
– Rechtsschutz im Betreuungsverfahren (§ 2 m)
– Familien- und Erb-Rechtsschutz, einschließlich Unterhalt 

Rechtsschutz bis VS 1.000,-- Euro (§ 2 n)
(4) Der Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz kann 
ausgeschlossen werden.
(5) Es besteht kein Rechtsschutz für die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mie-
ter und Leasingnehmer eines Motorfahrzeuges zu Wasser 
oder in der Luft.
(6) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalls die 
vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben, zum Führen des 
Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahrzeug muss zugelas-
sen oder mit einem Versicherungskennzeichen versehen 
sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit besteht Rechts-
schutz nur für diejenigen versicherten Personen, die von 
diesem Verstoß ohne Verschulden oder leicht fahrlässig 
keine Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des 
Verstoßes gegen diese Obliegenheit ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschul-
dens der versicherten Person entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen. Weist die versicherte Person nach, dass ihre Un-
kenntnis nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungs-
schutz bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die 
versicherte Person oder der Fahrer nachweist, dass die 
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung 
oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leis-
tung ursächlich war.
(7) Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe 
oder Tod des Versicherungsnehmers, wird ihm bzw. seinen 
Erben Versicherungsschutz auch für Rechtsschutzfälle ge-
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währt, die innerhalb eines Jahres nach der Beendigung des 
Versicherungsvertrags eintreten und im Zusammenhang mit 
der im Versicherungsschein genannten Eigenschaft des Ver-
sicherungsnehmers stehen.

§ 29 Rechtsschutz für Eigentümer und Mieter von 
Wohnungen und Grundstücken
(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsneh-
mer in seiner im Versicherungsschein bezeichneten Eigen-
schaft als

a) Eigentümer,
b) Vermieter,
c) Verpächter,
d) Mieter,
e) Pächter,
f) Nutzungsberechtigter

von Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen, die im 
Versicherungsschein bezeichnet sind. Einer Wohneinheit 
zuzurechnende Garagen oder Kraftfahrzeug - Abstellplätze 
sind eingeschlossen.
(2) Der Versicherungsschutz umfasst:

– Wohnungs- und Grundstücks- Rechtsschutz (§ 2 c)
– Steuer- Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)
– Erweiterter Verwaltungs-Rechtsschutz (2 g) bb)
– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)
– Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 k)
– Vorsorge-Rechtsberatung (Erstberatung) (2 l)

Es gelten folgende Klauseln als vereinbart, soweit das 
betreffende Risiko versichert ist:

– Klausel (Nr. 8) zu §§ 24, 27 ARB CIF 2014
Rechtsschutz für nicht zulassungspflichtige  
Sonderfahrzeuge und Arbeitsmaschinen
Abweichend von §§ 24, 27 ARB CIF 2014  erstreckt sich der 
Versicherungsschutz für den Versicherungsnehmer, des-
sen Ehegatten und die minderjährigen Kinder auch auf die 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen in ihrer Eigenschaft 
als Eigentümer, Halter, Fahrer oder Insasse ihrer nicht zu-
lassungspflichtigen Sonderfahrzeuge und Arbeitsmaschi-
nen, wobei auch andere berechtigte Fahrer und Insassen 
geschützt sind.

– Klausel (Nr. 14) zu §§ 25, 26 ARB CIF 2014
Personen- und Verkehrs-Rechtsschutz für  
unverheiratete Versicherungsnehmer
(1) Abweichend von §§ 25, 26 Abs. 1 und 2 ARB CIF 2014  
besteht Versicherungsschutz nur für den Versicherungsneh-
mer sowie die berechtigten Fahrer und Insassen der auf den 
Versicherungsnehmer zugelassenen Fahrzeuge. § 15 ARB 
CIF 2014 bleibt unberührt.
(2) Heiratet der Versicherungsnehmer, kann er innerhalb 
von drei Monaten beantragen, dass der Versicherungsver-
trag ab der Heirat als Familien- und Verkehrs- Rechtsschutz 

im Umfang des § 4 Abs. 1 ARB CIF 2014 nicht zur Anwendung 
kommt. Jedoch müssen die in §§ 25, 26 Abs. 1 ARB CIF 2014 
festgelegten Voraussetzungen gegeben sein. Für den neuen 
Beitrag gilt § 11 Abs. 1 ARB CIF 2014.

  5. Weitere Bestimmungen

§ 30 Maklervollmacht
Der den Beantragungsprozess und den Versicherungsver-
trag betreuende Makler ist bevollmächtigt, Anzeigen und 
Willenserklärungen des Versicherungsnehmers entgegen-
zunehmen und weiterzuleiten.
Er ist durch den Maklervertrag verpflichtet, diese unverzüg-
lich an den Versicherer weiterzuleiten.

§ 31 Vollmacht des Versicherungsvertreters

(1) Erklärungen des Versicherungsnehmers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegen-
zunehmen, die den Abschluss bzw. den Widerruf eines 
Versicherungsvertrages, ein bestehendes Versicherungs-
verhältnis einschließlich dessen Beendigung sowie Anzeige- 
und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages und 
während des Versicherungsverhältnisses betreffen.

(2) Erklärungen des Versicherers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, dem 
Versicherungsnehmer ausgefertigte Versicherungsscheine 
oder deren Nachträge zu übermitteln.

§ 32 Wechsel des Versicherers
Der Assekuradeur ist berechtigt, jederzeit, ohne Zustimmung 
des Versicherungsnehmers zur nächsten Hauptfälligkeit des 
Versicherungsvertrages, den Versicherer zu wechseln. Dies 
ist jedoch nur bei gleich bleibendem Versicherungsschutz 
und bei gleich bleibender Prämie/ gleich bleibendem Prä-
miensatz möglich.
Der Wechsel des Risikoträgers begründet kein Recht auf 
außerordentliche Kündigung und ist dem Versicherungs-
nehmer spätestens innerhalb von 4 Wochen nach erfolgtem 
Wechsel mitzuteilen.
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Stand: 01.06.2021

Besondere Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung

1. Versicherungssumme
Die Versicherungssumme gemäß § 6 (1) ARB CIF4ALL 2021 
beträgt 3.000.000 Euro. 

2. Auslandsreisen
In Ergänzung zu § 6 (1) ARB CIF4ALL 2021 gelten als Gel-
tungsbereich auch die Azoren.
In Erweiterung zu § 6 (2) ARB CIF4ALL 2021 gilt eine beruf-
liche und nicht berufliche Reisezeit außerhalb des in § 6 (1) 
ARB CIF4ALL 2021 genannten Geltungsbereichs von bis zu 
12 Wochen mitversichert.
Ist die Rückreise bis zur Beendigung des Versicherungs-
schutzes aus medizinischen Gründen nicht möglich, verlän-
gert sich die Leistungspflicht für entschädigungspflichtige 
Versicherungsfälle über diesen Zeitpunkt hinaus, solange 
die versicherte Person die Rückreise nicht ohne Gefährdung 
ihrer Gesundheit antreten kann, höchstens jedoch 1 Woche 
nach Wiederherstellung der Reisefähigkeit.

3. Finanzprodukte und Versicherungsverträge
Abweichend von § 3 (2) f) ARB CIF4ALL 2021 besteht 
Rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
in ursächlichem Zusammenhang mit Anlagen aus vermö-
genswirksamen Leistungen sowie steuerlich geförderten 
Altersvorsorgeprodukten.
In Ergänzung zu § 3 (2) f) ARB CIF4ALL 2021 besteht kein 
Versicherungsschutz für Widerrufe von oder Widersprüche 
gegen Darlehens-, Lebens- und Rentenversicherungsverträ-
ge(n). Dies gilt selbst dann, wenn der Widerruf oder Wider-
spruch noch nicht erklärt wurde.
Ausgenommen hiervon sind Darlehens-, Lebens- und Ren-
tenversicherungsverträge, die zu einer Zeit abgeschlossen 
oder aufgenommen wurden, als bei der vorherigen Versi-
cherung Versicherungsschutz gegen dieses Risiko bestand 
und der Wechsel zu uns lückenlos erfolgt ist.

4. Leistungsarten:
Abweichend zu § 2 ARB CIF4ALL 2021 gilt mitversichert in 
den vereinbarten Formen des Versicherungsschutzes gem. 
§ 21 bis § 29 ARB CIF4ALL 2021:
(1) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht gemäß § 2 
d) ARB CIF4ALL 2021 für die Wahrnehmung rechtlicher Inte-
ressen aus privatrechtlichen Schuldverhältnissen und ding-
lichen Rechten (auch über Internet geschlossene Verträge), 
soweit der Versicherungsschutz nicht in den Leistungsarten 
a), b) oder c) enthalten ist

a) im privaten und im landwirtschaftlichen Bereich für 
die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus privatrecht-
lichen Schuldverhältnissenn und dinglichen Rechten;

b) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus 
eingegangenen Nebengeschäften. Dies sind:
aa) alle Nebengeschäfte, die einen unmittelbaren Zusam-

menhang mit den Büro-, Praxis-, Betriebs-, oder Werk-
statträumen und deren Einrichtung aufweisen, sowie 
die sich hierauf beziehenden Versicherungsverträge;

bb) alle sonstigen Versicherungsverträge;
cc) alle übrigen Produktionsmaschinen, Arbeitsgerä-

te und Hilfsmittel sowie die weiteren zur Gewähr-
leistung des Unternehmenszwecks »eingekauften« 
Dienstleistungen;

dd) steuerberatende Dienstleistungen sowie
ee) anwaltliche, sachverständige oder sonstige fachliche 

Beratung oder Vertretung, sofern ein unmittelbarer 
Zusammenhang mit einem unter aa) bis dd) aufge-
führten Nebengeschäft gegeben ist. 

Für die unter cc) bis ee) aufgeführten Nebengeschäfte 
werden die Kosten bis zu einer Versicherungssumme 
von 10.000 Euro übernommen.

(2) Im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten gemäß § 2 e) ARB 
CIF4ALL 2021 im privaten Bereich auch vorgeschaltete Ein-
spruchsverfahren vor deutschen Finanzbehörden bis zu 
einer Versicherungssumme von 1.000 EUR.
(3) Daten-Rechtsschutz für Selbständige, Firmen und Verei-
ne für die gerichtliche Abwehr von Ansprüchen Betroffener 
nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) auf Auskunft, 
Berichtigung, Sperrung und Löschung und für die Verteidi-
gung in Verfahren wegen des Vorwurfs einer Straftat oder 
Ordnungswidrigkeit gemäß §§ 43, 44 BDSG beschränkt auf 
den beruflichen Bereich.
(4) In Abänderung von § 2 n) ARB CIF4ALL 2021 Rechtsschutz 
in Ehesachen für die gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen und derjenigen ehelicher oder eingetragener 
Lebenspartners in familienrechtlichen Angelegenheiten 
wegen Scheidung bzw. Aufhebung und Scheidungs- bzw. 
Aufhebungsfolgesachen vor deutschen Familiengerichten; 
die Versicherungssumme je Versicherungsfall beträgt 7.500 
Euro, es gilt eine Wartezeit von 3 Jahren.
(5) Rechtsschutz in Unterhaltssachen gem. § 2 n) ARB  
CIF4ALL 2021 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
in familienrechtlichen Streitigkeiten wegen gesetzlicher Un-
terhaltspflichten und Angelegenheiten der elterlichen Sorge 
einschließlich des Aufenthaltsbestimmungsrechts, sofern
– im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung ein 

deutsches Familiengericht zu entscheiden hätte;
– der Versicherungsschutz nicht in der Leistungsart l) ent-

halten ist.
Die Versicherungssumme je Versicherungsfall beträgt 3.000 
Euro, es gilt eine Wartezeit von 1 Jahr.
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(6) Beratungs-Rechtschutz im Betreuungsverfahren bis 
3.000 EUR.

5. Asyl-, Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht
In Ergänzung zu § 3 ARB CIF4ALL 2021 besteht kein Versi-
cherungsschutz für Streitigkeiten in ursächlichem Zusam-
menhang mit Angelegenheiten aus dem Asyl-, Ausländer- 
und Staatsangehörigkeitsrecht.

6. Rechtsschutz über die Vergabe von Studienplätzen:
In Abänderung von § 2 g) bb) ARB CIF4ALL 2021 ist die Ver-
sicherungssumme im Verfahren über die Vergabe von Stu-
dienplätzen auf 1.500 Euro begrenzt, es gilt eine Wartezeit 
von 3 Jahren.

7. Mediation
Abweichend von § 5 (1) d) bb) ARB CIF4ALL 2021 gelten die 
Kosten für Mediationsverfahren bis 6.000 Euro mitversichert.

8. Versichererwechsel
Ergänzend zu § 4 a ARB CIF4ALL 2021 gilt:
Ist zum Zeitpunkt der Schadenmeldung unklar, ob ein 
Sachschaden während der Gültigkeit dieser Versicherung 
eingetreten ist oder in die Zuständigkeit der bis dahin be-
stehenden Vorversicherung fällt, werden wir die Schaden-
bearbeitung nicht wegen des fehlenden Nachweises unse-
rer Zuständigkeit ablehnen.
Können wir uns mit dem Vorversicherer nicht einigen, wel-
che Gesellschaft für den Schaden zuständig ist, treten wir 
im Rahmen des mit uns vereinbarten Versicherungsschut-
zes in Vorleistung. Dabei leisten wir jedoch nicht mehr, als 
auch im Falle einer unverändert fortgeführten Vorversiche-
rung erbracht worden wäre. Unsere Leistung erbringen wir 
unter der Voraussetzung, dass Sie uns soweit wie möglich 
bei der Klärung des Sachverhaltes unterstützen und Ihre 
diesbezüglichen Ansprüche gegen den Vorversicherer an 
uns abtreten. 
Sollte sich im Rahmen der Geltendmachung der an uns 
abgetretenen Ansprüche herausstellen, dass der Schaden 
tatsächlich nicht in unsere Zuständigkeit fiel und der Vorver-
sicherer ebenfalls nicht oder nur eingeschränkt zur Leistung 
verpflichtet war, können wir von Ihnen die zu viel erbrachte 
Leistung zurückverlangen.
Bleibt hingegen unklar, welche Gesellschaft für den Schaden 
zuständig ist, erbringen wir auch eine sich gegenüber der 
Vorversicherung ergebende Mehrleistung, sofern festge-
stellt werden kann, dass es zum Zeitpunkt des Abschlusses 
bei unserer Gesellschaft noch keine Anzeichen für einen be-
reits eingetretenen Schaden gab.
Uhrzeit bei Versicherungswechsel:
Um eine Unterbrechung des Versicherungsschutzes zu ver-
meiden, beginnt der Versicherungsschutz abweichend von 
den Angaben im Versicherungsschein nicht um 12 Uhr, son-
dern bereits um 0 Uhr, falls die Vorversicherung um 0 Uhr 
des gleichen Tages bzw. um 24 Uhr des Vortages endet.

9. Ausgeschlossene Rechtsverhältnisse
In Abänderung von § 3 (1) d) aa) ARB CIF4ALL 2021 ist nicht 
ausgeschlossen die Interessenwahrnehmung für Streitig-
keiten im Zusammenhang mit Anschaffungen, die nicht 
wesentliche Bestandteile des Grundstücks, Gebäudes oder 
Gebäudebestandteiles werden, z.B. Einbauküchen, Beleuch-
tungen, Einrichtungsgegenstände etc. bis zu 25.000 EUR.

10. Arbeits-Rechtsschutz (sofern im Versicherungs-
schein vereinbart)
Abweichend von § 3 (2) c) ARB CIF4ALL 2021 besteht 
Rechtschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
aus Anstellungsverhältnissen gesetzlicher Vertreter juristi-
scher Personen, sofern dieser nach § 2 b) bb) oder cc) ARB  
CIF4ALL 2021 ausdrücklich eingeschlossen ist.
Die Versicherungssumme je Versicherungsfall beträgt 10.000 
EUR. Die Wartezeit für den Arbeitsrechtschutz beträgt 3 Monate.
Im erweiterten Arbeits-Rechtsschutz gilt folgendes mitver-
sichert:
a) Aufhebungsverträge bis 1.000 EUR
b) Arbeitnehmerähnliche Verhältnisse vor Arbeitsgerichten 
bis zu einem Streitwert von 50.000 EUR.

11. Verkehrs-Rechtsschutz (sofern im Versicherungs-
schein vereinbart)
a) Als Erweiterung zu § 21 ARB CIF4ALL 2021 besteht Versiche-
rungsschutz für den Versicherungsnehmer als Privatperson

aa) als Fahrgast, Fußgänger, Radfahrer, als sonstiger 
Teilnehmer am öffentlichen Verkehr (z. B. als Reiter, Ska-
ter) oder als Sporttreibender bei der Ausübung von Frei-
zeitsport (z. B. Skifahrer), ohne dass dieser hierbei ein 
Honorar, Preisgeld oder sonstiges Entgelt erhält,
bb) als Fahrer jedes Fahrzeugs, das weder ihm gehört, 
noch auf ihn zugelassen oder auf seinen Namen mit 
einem Versicherungskennzeichen versehen ist,
cc) als Eigentümer oder Halter oder Leasingnehmer 
jedes bei Vertragsabschluss oder während der Ver-
tragsdauer auf ihn zugelassenen, vorübergehend zu-
gelassenen oder auf seinen Namen mit einem Versi-
cherungskennzeichen versehenen Motorfahrzeugs zu 
Lande, zu Wasser und in der Luft sowie als Mieter jedes 
von ihm als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vorüber-
gehenden Gebrauch gemieteten Motorfahrzeugs zu 
Lande, zu Wasser und in der Luft sowie von Anhängern;
dd) auch für Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser und 
in der Luft, die im Eigentum des Versicherungsnehmers 
stehen oder deren Erwerb zum nicht nur vorüberge-
henden Eigengebrauch bezweckt wird, aber auf Dritte 
zugelassen oder nicht mit einem auf den Namen des 
Versicherungsnehmers lautenden Versicherungskenn-
zeichen versehen sind;
ee) für alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte 
Fahrer oder berechtigte Insassen dieser Motorfahrzeu-
ge; in der Leistungsart Rechtsschutz im Vertrags- und 
Sachenrecht umfasst der Versicherungsschutz zusätz-
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lich die Versicherungsverträge, die Dritte für die Fahr-
zeuge des Versicherungsnehmers abschließen.

b) Sofern der Verkehrs-Rechtsschutz für den Versiche-
rungsnehmer als Privatperson geschlossen wird,

aa) kann der Versicherungsschutz auch vereinbart wer-
den für die Familie des Versicherungsnehmers in deren 
Eigenschaft gemäß § 21 (7) a) bis d) ARB CIF4ALL 2021 als 
Fahrer, Fahrgast, Fußgänger und Radfahrer, sowie alle 
auf den zur Familie zählenden Personenkreis angemel-
deten oder auf deren Namen mit einem Versicherungs-
kennzeichen versehenen Motorfahrzeugs zu Lande. 
Zur Familie zählen der eheliche/eingetragene oder im 
Versicherungsschein genannte sonstige Lebenspartner 
des Versicherungsnehmers, die minderjährigen Kinder 
sowie die unverheirateten, nicht in eingetragener oder 
sonstiger Lebenspartnerschaft lebenden volljährigen 
Kinder, letztere jedoch längstens bis zu dem Zeitpunkt, 
in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche 
Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes 
Entgelt erhalten.
bb) gilt kein Versicherungsschutz für Fahrzeuge gemäß 
§ 21 (2) und (3) ARB CIF4ALL 2021, die gewerblich ge-
nutzt werden, soweit es sich nicht um Pkw, Kombi oder 
Krafträder handelt.

12. Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit
In Erweiterung zu § 12 (5) (1) ARB CIF 4ALL 2021 gilt: Wird 
der Versicherungsnehmer während der Laufzeit des Ver-
trages, ohne eigenes Verschulden arbeitslos (bei Selbststän-
digen Beantragung einer Insolvenz), kann die Versicherung 
auf Antrag des Versicherungsnehmers für die Dauer der 
Arbeitslosigkeit, längstens für 18 Monate, betragsfrei gestellt 
werden. Voraussetzung für die Beitragsbefreiung ist, dass 
ein entsprechender Nachweis für die Arbeitslosigkeit (z.B. 
Bescheid des Arbeitsamtes) vorgelegt wird.

13. Prämienanpassungsklausel
a) Der Versicherer ist berechtigt, die Kalkulation für beste-
hende Verträge jährlich zu überprüfen. Dabei ist außer der 
bisherigen Schadenentwicklung einer ausreichend großen 
Zahl von Risiken, die die gleichen Tarifmerkmale aufweisen, 
auch die voraussichtliche künftige Schaden- und Kostenent-
wicklung des Versicherers zu berücksichtigen. Dabei sind 
die anerkannten Grundsätze der Versicherungsmathematik 
anzuwenden. Die sich aufgrund der Neukalkulation erge-
benden Prämienanpassungen gelten ab Beginn des nächs-
ten Versicherungsjahres für bestehende Verträge.
b) Die Prämien dürfen nach der Anpassung nicht höher 
sein, als die Prämien für neu abzuschließende Verträge, so-
fern diese Tarife die gleichen Tarifmerkmale sowie den glei-
chen Deckungsumfang aufweisen.
c) Die Prämienanpassungen, die sich aus der Neukalkulati-
on ergeben, werden dem Versicherungsnehmer spätestens 
einen Monat vor Inkrafttreten mitgeteilt.
d) Der Versicherungsnehmer hat im Falle einer sich hier-

aus ergebenen Prämienerhöhung das Recht den Versiche-
rungsvertrag mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung zu kündigen. 
Die Kündigung muss innerhalb eines Monats nach Eingang 
der Mitteilung über die Prämienerhöhung erfolgen.

14. Summen- und Bedingungsdifferenzdeckung
Beantragt ein Kunde Anschlussversicherungsschutz mit 
Summen- und Bedingungsdifferenzdeckung für die Recht-
schutzversicherung und besteht zu diesem Zeitpunkt noch 
ein anderweitig gültiger auslaufender Rechtsschutzvertrag, 
so besteht eine Summen- und Bedingungsdifferenzdeckung 
unter folgenden Voraussetzungen und Bedingungen: 
Soweit der beantragte und dokumentierte Versicherungs-
schutz des künftigen Vertrages über den der anderen noch 
bestehenden Rechtsschutzversicherung hinausgeht, ge-
währt der Versicherer dem Versicherungsnehmer Summen- 
und Bedingungsdifferenzdeckung für solche Ereignisse, die 
zukünftig über den Anschlussversicherungsschutz gedeckt 
wären im Rahmen der vereinbarten Versicherungssummen 
und Sublimits für die vereinbarten Deckungserweiterungen 
des Anschlussvertrages.
a) Eine Leistung aus der Summen- und Bedingungsdiffe-
renzdeckung erfolgt im Anschluss an die anderweitig be-
stehende Rechtsschutzversicherung. 
b) Die Deckung aus der bestehenden Rechtsschutzversi-
cherung geht ausnahmslos diesem Vertrag vor. 
c) Die in diesem Differenzvertrag vereinbarten Selbstbe-
teiligungen und die hier genannten Bedingungen bilden 
den Rahmen für gleichartige Leistungen aus allen Versiche-
rungsverträgen zusammen. 
d) Leistet der Versicherer aus einer anderen Rechts-
schutzversicherung nicht, weil der Versicherungsnehmer 
mit der Zahlung des Beitrages im Verzug war oder eine 
Obliegenheit verletzt wurde, so wird dadurch der Umfang 
der Summen- und Bedingungsdifferenzdeckung nicht ver-
größert. 
Der Versicherungsschutz für die Summen- und Bedingungs-
differenzdeckung gilt längstens für 12 Monate ab Antrags-
eingang und endet automatisch mit dem Beginn des end-
gültigen Versicherungsvertrages. Er entfällt grundsätzlich 
rückwirkend ab Beginn, wenn der endgültige Vertrag gleich 
aus welchem Grund oder wessen Verschulden nicht zustan-
de kommt. Sollte dieser Fall eintreten, so kann zudem der 
Differenzbeitrag für den Zeitraum des Differenzversiche-
rungsschutzes anteilig auf Basis des nicht zustande gekom-
menen Anschlussvertrages erhoben werden. 
Beide Vertragsparteien haben das Recht, die Summen- und 
Bedingungsdifferenzdeckung während der Laufzeit mit Mo-
natsfrist zu kündigen. 
Bei Eintritt eines Versicherungsfalles hat der Versicherungs-
nehmer unverzüglich
– den Versicherungsfall dem Versicherer anzuzeigen, sofern 

bereits für den Versicherungsnehmer erkennbar ist, dass 
der anderweitige Versicherer nicht oder teilweise leistet.
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– den Versicherungsfall dem Versicherer spätestens dann 
anzuzeigen, wenn der anderweitige Versicherer den 
Versicherungsschutz ganz oder teilweise versagt hat. 

Der Versicherungsnehmer hat im Übrigen jede zumutbare 
Untersuchung über Ursachen und Höhe des Schadens und 
über die Versicherungspolice sowie die Versicherungsbe-
dingungen und den Umfang der Entschädigungspflicht zu 
gestatten, jede hierzu dienliche Auskunft und Vollmacht zu 
erteilen oder erteilen zu lassen und Belege beizubringen. 
Das gilt insbesondere für Nachweise und Leistungen ande-
rer Versicherer. Ansonsten muss der Versicherungsschutz 
entfallen.

15. Senioren-Rechtsschutz
Sofern der Versicherungsnehmer das 55. Lebensjahr voll-
endet hat und im Rechtsschutz nach §§ 25, 26 ARB CIF4ALL 
2021 der „Senioren-Rechtsschutz“ im Versicherungsschein 
dokumentiert wurde
(1) gilt zusätzlich mitversichert: 
– Vereins-Rechtsschutz im unmittelbaren Zusammenhang 

mit Beitrags- oder Bestandsstreitigkeiten aus der Mit-
gliedschaft in einem eingetragenen Verein, dessen sat-
zungsgemäßer Zweck die Förderung von Freizeitsport, 
Musik oder Gesang ist;

– Erweiterter Beratungs-Rechtsschutz für das Beratungs-
gespräch sowie für eine darüber hinausgehende Tätig-
keit eines in Deutschland zugelassenen Rechtsanwaltes 
oder Notars, die zur Erstellung eines eigenen Testa-
ments führt. Kosten hierfür werden bis zu 500 Euro er-
stattet, sobald die Gebührenrechnung eines in Deutsch-
land zugelassenen Rechtsanwalts oder Notars, aus der 
Art und Umfang der entsprechenden Tätigkeit hervor-
gehen, dem Versicherer vorgelegt wird;

– Rechtsschutz im Betreuungsverfahren nach § 2 m) ARB 
CIF4ALL 2021.

(2) übernimmt der Versicherer zusätzlich zu den versicher-
ten Kosten die gesetzlichen Fahrtkosten und Abwesen-
heitsgelder Ihres Rechtsanwalts für maximal drei Besuche 
bei Ihnen in einem Krankenhaus in Deutschland, wenn Ihr 
Rechtsanwalt in dem Landgerichtsbezirk, in dem das Kran-
kenhaus liegt, zugelassen ist und sein Besuch zur Vermei-
dung von Rechtsnachteilen erforderlich ist.

16. Single-Rechtsschutz
Sofern im Rechtsschutz nach §§ 25, 26 ARB CIF4ALL 2021 
der „Single-Rechtsschutz“ im Versicherungsschein doku-
mentiert wurde, gilt folgendes:
Abweichend zu §§ 25 (1), 26 (1) ARB CIF4ALL 2021 besteht 
Versicherungsschutz nur für den Versicherungsnehmer. 

17. Leistungsgarantie und Geltung von Leistungsver-
besserungen
a) Der Versicherer garantiert, dass die dieser Rechts-
schutzversicherung zugrunde liegenden Bedingungen aus-
schließlich zum Vorteil des Versicherungsnehmers von den 

durch den Gesamtverband der Versicherungswirtschaft 
(GDV) empfohlenen Bedingungen (ARB 2012, Stand: April 
2018) abweichen.
b) Der Versicherer garantiert weiterhin, dass die dieser 
Rechtsschutzversicherung zugrunde liegenden Bedingun-
gen ausschließlich zum Vorteil des Versicherungsnehmers 
von den Empfehlungen des Arbeitskreises Beratungspro-
zesse zum jeweils aktuellen Stand abweichen.
c) Künftige Verbesserungen des Umfanges des Versiche-
rungsschutzes der Mindeststandards, die über den Umfang 
der vorliegenden Bedingungen hinausgehen, gelten auto-
matisch für diesen Vertrag.

18. Keine Leistung bei Zweckabschlüssen 
Der Versicherer leistet nicht für Zweckabschlüsse. Ein 
Zweckabschluss liegt vor, wenn
(1) der Rechtsschutzversicherungsvertrag zu einem Zeit-
punkt abgeschlossen wurde, zu dem sich der jetzige Rechts-
streit bereits abgezeichnet hat und
(2) dies dem Versicherungsnehmer bei Abschluss des Ver-
sicherungsvertrages bereits bekannt war.
(3)  Gleiches gilt, wenn dem Versicherungsnehmer aus 
den Gesamtumständen bekannt sein konnte, dass sich ein 
Rechtsstreit bereits abgezeichnet hat. Hierbei stellt der Ver-
sicherer auf das Verständnis eines durchschnittlichen Ver-
sicherungsnehmers ab.

19. Ausschluss bestimmter Rechtsangelegenheiten
(1) Rechtsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen in Fällen von Widerrufs- und Wider-
spruchsrechten, wenn der Versicherungsnehmer einen der 
folgenden Verträge bereits vor Beginn des Versicherungs-
schutzes abgeschlossen hat.

a) Darlehen
b) Leasing
c) Lebensversicherung
d) Rentenversicherung

(2)  Dann sind Streitigkeiten, die in ursächlichem Zusam-
menhang mit der Ausübung eines der folgenden Rechte 
stehen, nicht versichert:

a) Widerruf
b) Widerspruch
c) Anfechtung
d) Rücktritt

(3) Dies gilt nur, wenn sich der Versicherungsnehmer bei 
der Ausübung darauf beruft, dass er bei Abschluss der oben 
genannten Verträge

a) nicht oder nur unzureichend aufgeklärt oder beraten 
wurde oder
b) über ein Widerrufs- oder Widerspruchsrecht nicht 
oder nur unzureichend aufgeklärt oder belehrt wurde

(4)  Dieser Ausschluss gilt auch, wenn der Versicherungs-
nehmer die Anfechtung, den Widerruf, Widerspruch oder 
Rücktritt nach Abschluss des Rechtsschutzvertrages erklärt. 
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in Ergänzung zu §§ 25, 26 ARB CIF4ALL 2021
(BB RS CIF 4ALL SSRS 2021)
Stand: 01.06.2021

Besondere Bedingungen Spezial-Straf-Rechtsschutz

§ 1 Gegenstand
(1) Der Versicherer trägt die unter § 5 aufgeführten Kos-
ten in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie in 
standes- und disziplinarrechtlichen Verfahren, wenn im Zu-
sammenhang mit der im Versicherungsvertrag genannten 
Tätigkeit oder eines darauf bezogenen Ehrenamtes bzw. 
eines beruflichen oder privaten Tuns oder Unterlassens des 
Versicherten in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren 
gegen diese ermittelt wird, Versicherte beschuldigt oder als 
Zeugen vernommen werden oder standes- oder disziplinar-
rechtliche Verfahren gegen Versicherte eingeleitet werden.
(2) Geht es in Strafverfahren um eine Straftat, deren fahrläs-
sige Begehung nicht strafbar ist, besteht mit Ausnahme der 
Kosten für den Zeugenbeistand - § 5 (2) b) – nur dann Versi-
cherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer selbst be-
troffen ist oder der Rechtsschutzgewährung zustimmt und 
es nicht um ein Verbrechen (ausgenommen jedoch Vorwür-
fe gemäß § 370 a AO) geht.
(3) Soweit in den Bestimmungen nichts anderes geregelt ist, 
gelten für den Versicherungsschutz die §§ 4-20 ARB CIF4ALL 
2021.

§ 2 Versicherte
(1) Versicherungsschutz besteht für die Versicherten. Ver-
sicherte sind der Versicherungsnehmer und die im Ver-
sicherungsvertrag genannten sonstigen natürlichen oder 
juristischen Personen. Seine gesetzlichen Vertreter und 
sämtliche Betriebsangehörige einschließlich der Betriebs-
ärzte, Praktikanten und Leiharbeiter sind bei Verstößen, die 
sie in Ausübung ihrer dienstlichen Verrichtung für den Ver-
sicherungsnehmer begehen oder begangen haben sollen 
ebenfalls mitversichert
Für Betriebsangehörige besteht Versicherungsschutz auch, 
soweit sie im Betrieb des Versicherungsnehmers tätig wer-
den in der Eigenschaft als Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
(gemäß Arbeitssicherheitsgesetz), Sicherheitsbeauftragte 
(gemäß § 719 RVO), Immissionsschutzbeauftragte, Daten-
schutzbeauftragte, Strahlenschutzbeauftragte, Beauftragte 
für Gewässerschutz und/oder Abfallbeseitigung und der-
gleichen.
Für Ärzte besteht Versicherungsschutz auch bei Erste-Hil-
fe-Leistungen. Versicherungsschutz erhalten auch die aus 
den Diensten des Versicherungsnehmers ausgeschiedenen 
Personen für Rechtsschutzfälle, die sich auf ihrer früheren 
Tätigkeit für den Versicherungsnehmer ergeben, solange 
der Versicherungsnehmer der Rechtsschutzgewährung zu-
stimmt.
Niederlassungen (Betriebsstätten einschließlich Lager, Ver-
kaufsbüro und dergleichen) sind mitversichert, soweit sie 

nicht rechtlich selbständig sind.
(2) Die den Versicherungsnehmer betreffenden Bestim-
mungen gelten sinngemäß auch für die übrigen Versicher-
ten. Der Versicherungsnehmer kann jedoch widersprechen, 
wenn ein anderer Versicherter Rechtsschutz verlangt.
(3) Ändert sich die versicherte Tätigkeit oder wird diese 
dadurch beendet, dass der Versicherungsnehmer in einer 
anderen nach diesen Versicherungsbedingungen versicher-
baren Eigenschaft bei derselben oder einer anderen juris-
tischen Person tätig wird, erstreckt sich der Versicherungs-
schutz auch auf die neue Tätigkeit. Eine neue Tätigkeit ist 
dem Versicherer innerhalb einer Frist von drei Monaten an-
zuzeigen.
Sofern die neue Tätigkeit nach dem Tarif des Versicherers 
aber nicht übernommen wird, hat der Versicherer das 
Recht, den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnisnah-
me mit einer Frist von einem Monat zu kündigen.
Beruht eine verspätete Anzeige auf grober Fahrlässigkeit, 
kann der Versicherer je nach der Schwere des Verschuldens 
des VN entsprechend die Leistung im Verhältnis kürzen.
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass die verspätete 
Meldung nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungs-
schutz uneingeschränkt bestehen.

§ 3 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten
(1) Bei Straftaten entfällt rückwirkend der Versicherungs-
schutz, wenn der Versicherte rechtskräftig wegen Vorsatzes 
verurteilt wird. Der Versicherte ist dann verpflichtet, den 
Versicherer die Kosten zu erstatten, der dieser für die Ver-
teidigung wegen des Vorwurfs eines vorsätzlichen Verhal-
tens getragen hat.
(2) Versicherungsschutz besteht nicht in Straf- und Ord-
nungswidrigkeitenverfahren, wenn es

a) ausschließlich darum geht, als Führer von Kraftfahr-
zeugen eine verkehrsrechtliche Bestimmung für den 
Straßenverkehr verletzt zu haben;
b) darum geht, eine Vorschrift des Kartellrechts sowie 
eine andere Straf- oder Ordnungswidrigkeitenvorschrift 
verletzt zu haben, welche in unmittelbarem Zusammen-
hang mit Kartellverfahren verfolgt wird.

(3) Der sonst weltweit gewährte Versicherungsschutz ist für 
als Gewerbetreibende/Selbstständige Versicherte auf den 
örtlichen Geltungsbereich des § 6 (1) ARB CIF4ALL 2021 be-
schränkt.

§ 4 Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechts-
schutz
Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines 
Rechtsschutzfalls innerhalb des vereinbarten Zeitraums.
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(1) Als Rechtsschutzfall für die Straf- und Ordnungswidrig-
keitenverfahren gilt die Einleitung eines Ermittlungsverfah-
rens gegen den Versicherten. Als eingeleitet gilt ein Ermitt-
lungsverfahren, wenn es bei der zuständigen Behörde als 
solches verfügt ist.
(2) Als Rechtsschutzfall für den Zeugenbeistand gilt die 
mündliche oder schriftliche Aufforderung an den Versicher-
ten zur Zeugenaussage.
(3) Als Rechtsschutzfall für die standes- und disziplinarrecht-
lichen Verfahren gilt die Einleitung eines standes- oder diszi-
plinarrechtlichen Verfahrens gegen den Versicherten.
(4) Wird in demselben Ermittlungsverfahren gegen mehre-
re Versicherte ermittelt oder werden in demselben Ermitt-
lungs-, Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren meh-
rere Versicherte zur Zeugenaussage aufgefordert, handelt 
es sich um denselben und nicht um jeweils einen neuen 
Rechtsschutzfall.
(5) Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe 
des Versicherungsnehmers, wird dem Versicherten Ver-
sicherungsschutz auch für Rechtsschutzfälle gewährt, die 
innerhalb von drei Jahren nach Beendigung des Versiche-
rungsvertrags eintreten und im Zusammenhang mit der 
im Versicherungsvertrag genannten Tätigkeit des Versiche-
rungsnehmers stehen.

§ 5 Leistungsumfang
Der Versicherer trägt
(1) Verfahrenskosten
Die dem Versicherten auferlegten Kosten der versicherten 
Verfahren einschließlich Strafvollstreckungsverfahren.
(2) Rechtsanwaltskosten
Im Rahmen der versicherungsvertraglichen Vereinbarungen 
die angemessene Vergütung sowie die üblichen Auslagen 
eines vom Versicherten beauftragten Rechtsanwaltes für

a) Die Verteidigung des Versicherten in Straf- und Ord-
nungswidrigkeitenverfahren einschließlich Strafvollstre-
ckungsverfahren;
b) den Zeugenbeistand in Straf- und Ordnungswidrig-
keitenverfahren, wenn der Versicherte als Zeuge ver-
nommen wird und die Gefahr einer Selbstbelastung an-
genommen werden muss;
c) eine verwaltungsrechtliche Tätigkeit des Rechtsan-
walts, welche dazu dient, die Verteidigung in eingeleite-
ten Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, die vom 
Versicherungsschutz erfasst werden, zu unterstützen;
d) die Verteidigung des Versicherten in standes- und 
disziplinarrechtlichen Verfahren.
Die Angemessenheit der zwischen dem Rechtsanwalt 

und dem Versicherten vereinbarten Vergütung prüft 
der Versicherer in entsprechender Anwendung von § 4 
Absatz 4 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG). 
Nach dieser Vorschrift kann eine mit dem Rechtsanwalt 
vereinbarte Vergütung, die unter Berücksichtigung aller 
Umstände unangemessen hoch ist, auf den angemesse-
nen Betrag gekürzt werden.

Für die außergerichtliche Interessenwahrnehmung entstan-
dene Rechtsanwaltskosten gelten insbesondere als unan-
gemessen, wenn diese je Versicherungsfall und versicherter 
Person das 20-fache der gesetzlichen Höchstgebühr über-
schreiten.
(3) Reisekosten des Rechtsanwalts
Für notwendige Reisen des Rechtsanwalts des Versicherten 
an den Ort des zuständigen Gerichts oder den Sitz der für 
den vom Versicherungsschutz erfassten Verfahren zustän-
digen Behörde. Die Reisekosten werden bis zur Höhe der 
für Geschäftsreisen von deutschen Rechtsanwälten gelten-
den Sätze übernommen.
(4) Sachverständigenkosten
Im Rahmen der versicherungsvertraglichen Vereinbarungen 
die angemessenen Kosten der vom Versicherten in Auftrag 
gegebenen Sachverständigengutachten, die für seine Ver-
teidigung in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren er-
forderlich sind.
(5) Reisekosten der Versicherten ins Ausland
Die Reisekosten des Versicherten für Reisen an den Ort 
des zuständigen ausländischen Gerichts, wenn dieses das 
persönliche Erscheinen der Person angeordnet hat. Die 
Reisekosten werden bis zur Höhe der für Geschäftsreisen 
von deutschen Rechtsanwälten geltenden Sätze über-
nommen.
(6) Übersetzungskosten
Der Versicherer sorgt für die Übersetzung der für die Ver-
teidigung und den Zeugenbeistand im Ausland notwendi-
gen schriftlichen Unterlagen und trägt die dabei anfallenden 
Kosten sowie die Kosten eines notwendigen Übersetzers 
(Dolmetschers).
(7) Nebenklagen
Die gesetzliche Vergütung des für den gegnerischen Neben-
kläger tätigen Rechtsanwalts, soweit der Versicherte durch 
deren Übernahme eine Einstellung des gegen ihn anhängi-
gen Strafverfahrens erreicht hat, obwohl ein hinreichender 
Tatverdacht fortbestand.
(8) Firmenstellungnahme
Die angefallenen Kosten, damit gegebenenfalls durch eine 
Firmenstellungnahme die Ausweitung des Ermittlungsver-
fahrens auf Betriebsangehörige vermieden werden kann.
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  Wichtige Hinweise zur Vorvertraglichen Anzeigepflicht 

Information zu § 19 Abs. 5 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) über 
die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht bei den 
Angaben im Versicherungsantrag
Stand: 01.06.2021 

Gemäß § 19 VVG sind Sie bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklä-
rung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen 
Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, wie 
zum Beispiel Angaben zu Ihrer Gesundheit oder zu Vor-
schäden, wahrheitsgemäß und vollständig mitzuteilen. 
Ebenso sind Sie nach Abgabe Ihrer Vertragserklärung, aber 
vor Annahme des Vertrages, verpflichtet, Fragen zu den ge-
fahrerheblichen Umständen wahrheitsgemäß zu beantwor-
ten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie 
nur geringe Bedeutung beimessen. 

Sie gefährden ganz oder teilweise Ihren Versiche-
rungsschutz, wenn Sie unrichtige oder unvollständige 
Angaben machen. In solchen Fällen ist der Versiche-
rer zum Rücktritt und Wegfall des Versicherungs-
schutzes, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung 
berechtigt. 

Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir 
vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachwei-
sen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 
Bei grobfahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben 
wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Er-
klären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfal-
les, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie 
nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene 
Umstand weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Um-
fang der Leistungspflicht ursächlich war. Unsere Leistungs-
pflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig 
verletzt haben. 
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags/der Prä-
mie zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktritts-
erklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

Kündigung 

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vor-
vertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder 

schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag unter Ein-
haltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstän-
de, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätten. 

Vertragsänderung 

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrum-
stände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlan-
gen Vertragsbestandteil. 
Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden 
die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestand-
teil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, wer-
den die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Ver-
sicherungsperiode Vertragsbestandteil. Erhöht sich durch 
die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder 
schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht ange-
zeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Ver-
tragsänderung fristlos kündigen. 
Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hin-
weisen. 

Ausübung unserer Rechte 

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung 
oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats 
schriftlich geltend machen. 
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Ver-
letzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemach-
te Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung 
unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die 
wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir 
nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese 
die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündi-
gung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir 
den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtig-
keit der Anzeige kannten.  
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Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Allianz Versiche-
rungs-AG und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte. Ist der Versicherungsnehmer nicht der Beitrags-
zahler, richten sich die folgenden Informationen auch an den Beitragszahler und die versicherten Personen.    

1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
ConceptIF PRO & BIZ Underwriting  GmbH
Barmbeker Str. 6a
22303 Hamburg
Tel: +49 (0)40 - 69 63 55 - 0
Fax: +49 (0)40 - 69 63 55 - 109
E-Mail: pro@conceptif.de

als Assekuradeur

für die
Allianz Versicherungs-AG
10900 Berlin
Telefon: 0800 - 41 00 115
E-Mail: sachversicherung@allianz.de

als Risikoträger (Versicherer). 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post 
unter der o.g. Adresse mit dem Zusatz – Datenschutzbeauf-
tragter – oder per E-Mail unter: info@dsb-hechelmann.de

2. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenver-
arbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Be-
achtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO),
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutz-
rechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsver-
tragsgesetzes (VVG), sowie aller weiteren maßgeblichen
Gesetze.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen 
wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Ab-
schluss des Vertrages und zur Einschätzung des von uns zu 
übernehmenden Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag 
zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung 
des Vertragsverhältnisses, z.B. zur Policierung oder Rech-
nungsstellung. Angaben zum Schaden benötigen wir etwa, 
um prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall eingetreten 
und wie hoch der Schaden ist.

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungs-
vertrages ist ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezoge-
nen Daten nicht möglich.

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen 

Daten zur Erstellung von versicherungsspezifischen Statisti-
ken, z.B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung 
aufsichtsrechtlicher Vorgaben.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezo-
gener Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist 
Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien 
personenbezogener Daten (z.B. Ihre Gesundheitsdaten bei 
Abschluss eines Unfallversicherungsvertrages) erforderlich 
sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i.V.m. 
Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen Daten-
kategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) 
DSGVO i.V.m. § 27 BDSG.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen 
von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). 
Dies kann insbesondere erforderlich sein:

– zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs 
einschließlich Tests

– zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte 
und für andere Produkte von Kooperationspartnern so-
wie für Markt- und Meinungsumfragen,

– zur Risikosteuerung innerhalb des Unternehmens,
– zur Kundenzufriedenheitsbefragung
– zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Pro-

zessen, Dienstleistungen und Produkten.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen 
Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. 
aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrecht-
licher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungs-
pflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in 
diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i.V.m. 
Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben 
nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie 
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor 
informieren.

3. Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse
Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse zur Kenntnis bringen,
speichern wir diese und nutzen sie ggf. für die weitere Kom-
munikation zu dem betreffenden Vorgang, sofern Sie dieser
Nutzung nicht widersprechen.
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4. Kategorien von Empfängern der personenbezoge-
nen Daten
Rückversicherung:
Von uns für den Versicherer übernommene Risiken versi-
chern wir bei speziellen Versicherungsunternehmen (Rück-
versicherer) über einen Rückversicherungsmakler. Dafür 
kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schaden-
daten an einen Rückversicherer zu übermitteln, damit die-
ser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versiche-
rungsfall machen kann. Der jeweilige Rückversicherer erhält 
keine personenbezogenen Daten.

Vermittler:
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von 
einem Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermitt-
ler die zum Abschluss und zur Durchführung des Vertrages 
benötigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch 
übermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie be-
treuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu 
Ihrer Betreuung und Beratung in ihren Versicherungs- und 
Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen.

Dienstleister:
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und 
gesetzlichen Pflichten zum Teil unterschiedlicher Dienst-
leister.

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer 
und Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Ge-
schäftsbeziehungen bestehen, können Sie der Übersicht im 
Anhang sowie in der jeweils aktuellen Version auf unserer 
Internetseite unter www.conceptif.de unter der Rubrik Da-
tenschutz entnehmen.

5. Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für 
die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. 
Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten 
für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen 
unser Unternehmen geltend gemacht werden können (ge-
setzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jah-
ren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, 
soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind.
Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten er-
geben sich, unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, 
der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Spei-
cherfristen betragen danach bis zu zehn Jahre.

6. Betroffenenrechte
Sie können unter der o.g. Adresse Auskunft über die zu Ih-
rer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus 
können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichti-
gung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen.
Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Ver-

arbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der 
von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.

Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung 
zu widersprechen.

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter 
Interessen, können Sie dieser Verarbeitung widerspre-
chen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe 
ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen.

Beschwerderecht
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an 
den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder Daten-
schutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige 
Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit: Thomas Fuchs, Ludwig-Erhard-Str. 22, 7. OG,
20459 Hamburg

7. Hinweis-Informationssystem der Versicherungs-
wirtschaft
Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informa-
tionssystem (HIS) der informa HIS GmbH zur Unterstützung 
der Risikobeurteilung im Antragsfall, zu Sachverhaltsaufklä-
rung bei der Leistungsprüfung sowie bei der Bekämpfung 
von Versicherungsmissbrauch. Dafür ist ein Austausch be-
stimmter personenbezogener Daten mit dem HIS erforder-
lich. Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte den 
beigefügten Informationen zum HIS.

8. Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer
Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages 
(z. B. zur Mitnahme eines Schadensfreiheitsrabattes) bzw. 
Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen 
und bei Bedarf ergänzen zu können, kann im dafür erfor-
derlichen Umfang ein Austausch von personenbezogenen 
Daten mit dem von Ihnen im Antrag benannten früheren 
Versicherer erfolgen.

9. Bonitätsauskünfte
Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen not-
wendig ist, fragen wir z.B. bei der Schufa oder Creditreform 
Informationen zur Beurteilung Ihres allgemeinen Zahlungs-
verhaltens ab. Weitere Hinweise können Sie der Dienstleis-
terliste im Anhang sowie in der jeweils aktuellen Version auf 
unserer Internetseite entnehmen.
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10. Datenübermittlung in ein Drittland
Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außer-
halb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, 
erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die 
EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau be-
stätigt wurde oder andere angemessene Datenschutzgaran-
tien (z.B. verbindliche unternehmensinterne Datenschutz-
vorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden 
sind. Detaillierte Information dazu sowie über das Daten-
schutzniveau bei unseren Dienstleistern in Drittländern fin-
den Sie ggf. auf unserer Dienstleisterliste. 

11. Automatisierte Einzelfallentscheidungen
Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei 
Antragstellung befragen, entscheiden wir vollautomatisiert 
etwa über das Zustandekommen oder die Kündigung des 
Vertrages, mögliche Risikoausschlüsse oder über die Höhe 
der von Ihnen zu zahlenden Versicherungsprämie.

Aufgrund Ihrer Angaben zum Versicherungsfall, der zu 
Ihrem Vertrag gespeicherten Daten [sowie ggf. von Dritten 
hierzu erhaltenen Informationen] entscheiden wir vollauto-
matisiert über unsere Leistungspflicht. Die vollautomatisier-
ten Entscheidungen beruhen auf vom Unternehmen vorher 
festgelegten Regeln zur Gewichtung der Informationen:

Wir können automatisierte Entscheidungsprozesse in der 
Kompositversicherung einsetzen. Je nach Vertragsdauer 
und Schadenhäufigkeit erfolgt eine automatisierte Vertrags-
kündigung, die mit einem Angebot zur Vertragsfortführung 
mit Vereinbarung eines Selbstbehaltes oder eines Risikoaus-
schlusses (bspw. für Leitungswasserschäden) verbunden 
sein kann. In diesen Fällen haben Sie das Recht, die Ent-
scheidung anzufechten, Ihren eigenen Standpunkt geltend 
zu machen und eine Überprüfung der Entscheidung durch 
unsere Mitarbeiter zu verlangen.

Aktualisierung der Datenschutzhinweise:
Die Datenschutzhinweise werden bei Bedarf aktualisiert und 
können Sie unserer Internetseite: www.conceptif.de unter 
der Rubrik Datenschutz entnehmen.
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Auflistung der eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister

Dienstleister Gegenstand der Beauftragung

Allianz Deutschland AG Versicherungsbetrieb mit Risikoprüfung, Vertragsverwaltung und 
Leistungsbearbeitung

Allianz Technology SE Shared-Services-Dienstleistungen für Gesellschaften der Allianz Gruppe

AZT Automotive GmbH Allianz Zentrum für Technik, Schadendatenanalyse in der Kfz-Versicherung

Allianz Rechtsschutz-Service GmbH Selbständige Schadenbearbeitung in der Rechtsschutzversicherung 

Allianz Handwerker Services GmbH Beauftragung, Koordination und Abrechnung von Dienstleistern und 
Handwerkern

AWP Service Deutschland GmbH Assistancedienstleistungen 

ConceptIF PRO & BIZ Underwriting GmbH Vertragsbearbeitung/-verwaltung, Abrechnung

ConceptIF Schadenmanagement UG Leistungsbearbeitung

Cevo Systemhaus GmbH Datenverarbeitung, IT-Wartung

fbs financial service GmbH vertriebs- und kundennahe Servicedienstleistungen, Telefonservice

fbs financial broker service GmbH vertriebs- und kundennahe Servicedienstleistungen, Telefonservice

rehacare GmbH, Gesellschaft der medizini-
schen und beruflichen Rehabilitation Reha-Dienstleistungen

VLS Versicherungslogistik GmbH Posteingangsbearbeitung

KVM ServicePlus - Kunden- und Vertriebsma-
nagement GmbH vertriebs- und kundennahe Serviceleistungen, Telefonservice

Audatex Autoonline GmbH Unterstützung bei der Kfz-Schadenfeststellung und -abwicklung

ControlExpert GmbH Schadenmanagement für motorisierte Fahrzeuge

Crawford & Company (Deutschland) GmbH 
Medical Consulting, Unterstützung bei der Erstellung medizinischer 
Gutachten in der Krankenversicherung und Unterstützung bei der An-
trags- und Leistungsprüfung in der Lebensversicherung

DEKRA Claims Services GmbH Schadenbearbeitung

DEKRA Automobil GmbH Schadenfeststellung

Eucon GmbH KFZ- und Sachschadenmanagement 

GDV Dienstleistungs GmbH & Co. KG Zentralruf der Autoversicherer

IBM Deutschland GmbH IT-Wartung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten in Überein-
stimmung mit den Verhaltensregeln für den Umgang mit per-
sonenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungs-
wirtschaft und der von Ihnen gegebenenfalls im Rahmen 
Ihres Versicherungsantrags oder der Leistungsbearbeitung 
abgegebenen Einwilligung in die Erhebung und Verwendung 
von Gesundheitsdaten und Schweigepflichtentbindungser-

klärung. Dies beinhaltet auch die Weitergabe von Daten an 
Dienstleister, soweit dies für Erbringung der Dienstleistung 
erforderlich ist. Diese Liste nennt solche Dienstleister sowie 
Kategorien von Dienstleistern. Auch die Aufgaben, die den 
einzelnen Stellen übertragen wurden, können Sie der fol-
genden Auflistung entnehmen. 
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Gutachter medizinische und pflegerische Begutachtung in der Unfallversicherung 
sowie Gutachtenerstellung

1MBConsult GmbH
Unterstützung bei der Erstellung medizinischer Gutachten in der  
Unfallversicherung 

Entsorgungsunternehmen datenschutzgerechte Vernichtung von Papierunterlagen

Intelligent Mechatronic Systems lnc. Canada; Telematikdatenerfassung und -verwaltung für Telematiktarife 
in der Kfz-Versicherung

KrollOntrack GmbH Datenrettung

Mondial Kundenservice GmbH (MKS) Schadenbearbeitung in der KFZ- und Sachversicherung

Sachcontrol GmbH Schadenfeststellung 

Schaden-Schnell-Hilfe GmbH Schadenfeststellung in der KFZ-Versicherung

Informa HIS GmbH Unterstützung bei der Bearbeitung von Versicherungsanträgen und 
-schäden

Rechtsanwälte Beschaffung von Ermittlungsakten

Rechtsanwälte Wagner, Pauls, Kalb Einzug notleidender Forderungen, Regress, Mahnverfahren

Seghorn Inkasso GmbH Einzug notleidender Forderungen, Regress, Mahnverfahren

Sirius Inkasso GmbH Einzug notleidender Forderungen, Regress, Mahnverfahren

Toptranslation GmbH Übersetzung

Regulierungsstellen Ausland Schadenbearbeitung, Regulierung von Auslandsschäden

Sachverständige Schadenfeststellung in der Haftpflicht-, KFZ- und Sachversicherung

Spezialisten für Autoglas Reparatur von Autoglasschäden

Kategorien von Dienstleistern, die für o. g. Gesellschaften tätig werden und bei denen die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten kein Hauptgegenstand des Auftrages ist bzw. die nur gelegentlich tätig werden

Dienstleisterkategorie Gegenstand der Beauftragung

Adressdienstleister Aktualisierung von Adressdaten

Archivierungs-/Entsorgungsunternehmen Aktenarchivierung und Entsorgung von Akten/Datenträgern

Assistancedienstleister Assistanceleistungen

Call-Center Telefondienstleistungen

Druckereien Druckdienstleistungen (Druck/Postversand)

Elektronisches Versandmanagement Versanddienstleistungen (E-Mail-Versand)

Medizinische Gutachter und Sachverständige 
(Ärzte, Psychologen, Psychiater etc.)

Analyse, Begutachtung und Beratung zu Rehabilitations- und sonstigen 
medizinischen Maßnahmen

Sonstige Gutachter, Sachverständige,  
Prüfdienstleister Erstellung von Gutachten/Expertisen sowie Beratung in speziellen Fällen

Inkassounternehmen Forderungseinzug

IT- und Telekommunikationsdienstleister IT-Dienstleistungen (z. B. IT, Telefonie, Netzwerk, Wartung)

Logistikdienstleister Posteingangsbearbeitung/Dokumenten-Management
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Marketingagenturen Marketingaktionen

Marktforschungsunternehmen Marktforschung

Recherchedienstleister (z. B. Detekteien) Auskunfts- und Recherchedienstleistungen

Rechtsanwaltskanzleien Anwaltliche Dienstleistungen

Rehabilitationsdienste und Dienstleister für  
Hilfs- und Pflege- sowie medizinische Leistungen Assistanceleistungen (z. B. Beratung zu Rehabilitationsmaßnahmen)

Rückversicherer Einbindung in die Risiko- und Leistungsprüfung in speziellen Fällen

Schadendienstleister/Sanierer/Werkstätten Unterstützung in der Schadenbearbeitung

Übersetzer und Dolmetscher Übersetzungen und ähnliche Unterstützungsleistungen

Wirtschaftsprüfer Prüfdienstleistungen

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer
Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages bzw. Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls überprü-
fen und bei Bedarf ergänzen zu können, kann im dafür erforderlichen Umfang ein Austausch von Daten mit dem von Ihnen 
im Antrag benannten früheren Versicherer erfolgen. 

Hinweis-Informationssystem der Versicherungswirtschaft
Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informationssystem (HIS) der informa HIS GmbH zur Unterstützung 
der Risikobeurteilung im Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung bei der Leistungsprüfung sowie bei der Bekämpfung von 
Versicherungsmissbrauch. Dafür ist ein Austausch bestimmter personenbezogener Daten mit dem HIS erforderlich. Nähere 
Informationen dazu entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Hinweisen zum HIS.
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  Informationen zum Hinweis- und Informationssystem (HIS) 

Stand: 01.06.2021

Information über den Datenaustausch mit der  
informa HIS GmbH auf Grundlage Art. 13 und 14 DSGVO

Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass wir bzw. 
der Versicherer/Risikoträger bei Abschluss eines Versiche-
rungsvertrages oder im Rahmen der Schadenbearbeitung 
Daten zum Versicherungsobjekt (Fahrzeugidentifikations-
daten oder Adresse des Gebäudes) sowie Angaben zu Ihrer 
Person (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, frühere 
Anschriften) an die informa HIS GmbH übermitteln (HIS-An-
frage) können. Die informa HIS GmbH überprüft anhand 
dieser Daten, ob zu Ihrer Person und/oder zu Ihrem Ver-
sicherungsobjekt im „Hinweis- und Informationssystem der 
Versicherungswirtschaft“ (HIS) Informationen gespeichert 
sind, die auf ein erhöhtes Risiko oder Unregelmäßigkeiten 
in einem Versicherungsfall hindeuten können. Solche In-
formationen können nur aufgrund einer früheren Meldung 
eines Versicherungsunternehmens an das HIS vorliegen 
(HIS-Einmeldung), über die Sie ggf. von dem einmeldenden 
Versicherungsunternehmen gesondert informiert worden 
sind. Daten, die aufgrund einer HIS-Einmeldung im HIS ge-
speichert sind, werden von der informa HIS GmbH an uns, 
das anfragende Versicherungsunternehmen, übermittelt. 
Nähere Informationen zum HIS finden Sie auf folgenden 
Internetseiten: www.informa-his.de

Zwecke der Datenverarbeitung der informa HIS GmbH

Die informa HIS GmbH betreibt als datenschutzrechtlich 
Verantwortliche das Hinweis- und Informationssystem HIS 
der Versicherungswirtschaft. Sie verarbeitet darin perso-
nenbeziehbare Daten, um die Versicherungswirtschaft bei 
der Bearbeitung von Versicherungsanträgen und -schäden 
zu unterstützen. Es handelt sich bei diesen Daten um An-
gaben zu erhöhten Risiken oder um Auffälligkeiten, die auf 
Unregelmäßigkeiten (z. B. Mehrfachabrechnung eines Versi-
cherungsschadens bei verschiedenen Versicherungsunter-
nehmen) hindeuten können.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Die informa HIS GmbH verarbeitet personenbezogene Da-
ten auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1f DSGVO. Dies ist zuläs-
sig, soweit die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten 
Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erfor-
derlich ist, sofern nicht die Interessen und Grundfreiheiten 
der betroffenen Person, d ie den Schutz personenbezoge-
ner Daten erfordern, überwiegen.
Die informa HIS GmbH selbst trifft k eine Entscheidungen 

über den Abschluss eines Versicherungsvertrages oder 
über die Regulierung von Schäden. Sie stellt den Versiche-
rungsunternehmen lediglich die Informationen für die dies-
bezügliche Entscheidungsfindung zur Verfügung.

Herkunft der Daten der informa HIS GmbH
Die Daten im HIS stammen ausschließlich von Versiche-
rungsunternehmen, die diese in das HIS einmelden.

Kategorien der personenbezogenen Daten
Basierend auf der HIS-Anfrage werden von der informa HIS 
GmbH – abhängig von der Versicherungsart bzw. -sparte – 
die Daten der Anfrage mit den dazu genutzten personenbe-
zogenen Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, 
frühere Anschriften) bzw. Informationen zum Versiche-
rungsobjekt (z. B. Fahrzeug- bzw. Gebäudeinformationen) 
sowie das anfragende Versicherungsunternehmen gespei-
chert. Bei einer HIS-Einmeldung, über die Sie gegebenenfalls 
von dem Versicherungsunternehmen gesondert informiert 
werden, speichert die informa HIS GmbH erhöhte Risiken 
oder Auffälligkeiten, die auf Unregelmäßigkeiten hindeuten 
können, sofern solche Informationen an das HIS gemeldet 
wurden. Zu Fahrzeugen sind ggf. z. B. Totalschäden, fiktive 
Abrechnungen oder Auffälligkeiten bei einer früheren Scha-
denmeldung gespeichert. Gebäudebezogene Daten sind 
Anzahl und Zeitraum geltend gemachter Gebäudeschäden.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen 
Daten
Empfänger sind ausschließlich Versicherungsunternehmen 
mit Sitz in Deutschland sowie im Einzelfall im Rahmen von 
Ermittlungsverfahren staatliche Ermittlungsbehörden. 

Dauer der Datenspeicherung

Die informa HIS GmbH speichert Informationen über Perso-
nen gem. Art. 17 Abs. 1 lit. a) DSGVO nur für eine bestimmte 
Zeit. Angaben über HIS-Anfragen werden taggenau nach 
zwei Jahren gelöscht. Für die Speicherfristen bei HIS-Ein-
meldungen gilt:
Personenbezogene Daten (Name, Adresse und Geburtsda-
tum) sowie Fahrzeug- und Gebäudedaten werden am Ende 
des vierten Kalenderjahres nach erstmaliger Speicherung 
gelöscht. Sofern in dem genannten Zeitraum eine erneute 
Einmeldung zu einer Person erfolgt, führt dies zur Verlänge-
rung der Speicherung der personenbezogenen Daten um 
weitere vier Jahre. Die maximale Speicherdauer beträgt in 
diesen Fällen 10 Jahre. 
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Betroffenenrechte
Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft, auf Be-
richtigung, auf Löschung sowie auf Einschränkung der Ver-
arbeitung. Diese Rechte nach Art. 15 bis 18 DSGVO können 
gegenüber der informa HIS GmbH unter der unten genann-
ten Adresse geltend gemacht werden. Darüber hinaus be-
steht die Möglichkeit, sich an die für die informa HIS GmbH 
zuständige Aufsichtsbehörde – Der Hessische Datenschutz-
beauftragte, Gustav- Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden 
– zu wenden. Hinsichtlich der Meldung von Daten an das 
HIS ist die für das Versicherungsunternehmen zuständige 
Datenschutzaufsichtsbehörde zuständig. 

Nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO kann der Datenverar-
beitung aus Gründen, die sich aus der besonderen 
Situation der betroffenen Person ergeben, unter 
der unten genannten Adresse widersprochen 
werden. 

Sofern Sie wissen wollen, welche Daten die informa HIS 
GmbH zu Ihrer Person, zu Ihrem Fahrzeug oder zu Ihrem 
Gebäude gespeichert hat und an wen welche Daten über-
mittelt worden sind, teilt Ihnen die informa HIS GmbH dies 
gerne mit. Sie können dort unentgeltlich eine sog. Selbst-
auskunft anfordern. Wir bitten Sie, zu berücksichtigen, dass 
die informa HIS GmbH aus datenschutzrechtlichen Grün-
den keinerlei telefonische Auskünfte erteilen darf, da eine 
eindeutige Identifizierung Ihrer Person am Telefon nicht 
möglich ist. Um einen Missbrauch durch Dritte zu vermei-

den, benötigt die informa HIS GmbH folgende Angaben von 
Ihnen: 
– Name (ggf. Geburtsname), Vorname(n), Geburtsdatum 
– Aktuelle Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und 

Ort) sowie ggf. Voranschriften der letzten fünf Jahre 
– Ggf. FIN des Fahrzeugs. Bei Anfragen zum Fahrzeug ist die 

Beifügung einer Kopie der Zulassungsbescheinigung 1. 
oder II. zum Nachweis der Haltereigenschaft erforderlich. 

– Bei Anfragen zum Gebäude ist die Beifügung des letzten 
Versicherungsscheins oder eines sonstigen Dokuments 
erforderlich, das das Eigentum belegt (z. B. Kopie des 
Grundbuchauszugs oder Kaufvertrags). 

Wenn Sie – auf freiwilliger Basis – eine Kopie Ihres Ausweises 
(Vorder- und Rückseite) beifügen, erleichtern Sie der informa 
HIS GmbH die Identifizierung Ihrer Person und vermeiden 
damit mögliche Rückfragen. Sie können die Selbstauskunft 
auch via Internet unter: www.infoma-HIS.de/selbstauskunft/ 
bei der informa HIS GmbH beantragen. 

Kontaktdaten des Unternehmens und des Daten-
schutzbeauftragten
informa HIS GmbH
Kreuzberger Ring 68
65205 Wiesbaden 
Telefon: 0611/8808700 
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der informa HIS 
GmbH ist zudem unter der o. a. Anschrift, zu Hd. Abteilung 
Datenschutz, oder per E-Mail unter folgender Adresse er-
reichbar: his-datenschutz@informa.de




